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Viele Arbeiten und Aufsätze, die in ihren TIteln Handschriftensignaturen führen,
sind stolze Ergebnisse einer Entdeckung von "noch unbekannten Fragmenten zu", "ei-
ner bisher verschollenen Handschrift von" oder "einer vergessenen Überlieferung der".
Obwohl auch die vorliegende Arbeit den Codex Vindobonensis 473 (Cvp 473) im TItel
nennt, kann das für die in dieser Sammelhandschrift überlieferten Texte nicht behauptet
werden. Die Texte zur Geschichte der Franken und des römischen Pontifikats, die in
dem Codex versammelt sind, sind von keinem der modernen Editoren übersehen wor-
den, wobei sie zumeist isoliert als Überlieferungsvarianten der jeweiligen Werke betrach-
tet und behandelt wurden. Doch der Wert der Handschrift liegt in der Art, wie wohl-
bekannte Texte überarbeitet, verändert und zusammengestellt wurden, um gemeinsam
ein geschlossenes, recht spezifisches Geschichtsbild zu ergeben. So enthält die Hand-
schrift nicht nur eine Reihe der wichtigsten historiographischen Texte zur Geschichte
der Franken aus dem achten und neunten Jahrhundert, sondern hat an den Anfang auch

1 Die Untersuchung entstand während der Arbeiten zu meiner Dissertation, die Waiter Pohl be-
treute, der - besonders im Rahmen seiner Studien zur Geschichte der Langobarden und ihrer Überliefe-
rung - die methodischen und theoretischen Grundlagen auch /Ur die vorliegende Analyse des Cvp 473
als fränkisches Geschichtsbuch entwickelte (vgl. Waiter Po h I, Identität und Überlieferung [in Vorberei-
tung]; ders., Paulus Diaconus und die Historia Langobardorum: Text und Tradition, in: Historiogra-
phie im frühen Mittelalter, ed. Anten Scharer - Georg Scheibelreirer [Veröff. d. Instituts /Ur Österreichi-
sche Geschichtsforschung 32, Wien 1994] 375-405). Für die viele Zeit und Geduld, die er mir dabei
widmete, möchte ich mich herzlich bedanken, ebenso wie bei Professor Herwig Wolfram, der mich nicht
nur gemeinsam mit Waiter Pohl betreute, sondern auch den Hinweis auf diese Wiener Handschrift gab.
Viel wertvolle Hilfe erhielt ich auch von Dr. Meta Niederkorn-Bruck, die die Untersuchung der Hand-
schrift von Beginn an begleitete und geduldig unterstürzte. Felice Lifshirz und Rosamond McKitterick
haben eine frühere Version dieses Aufsatzes gelesen und mir viele Anregungen und Hinweise gegeben.
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eine Fassung des Liber ponrificalis gestellt, in der die Gesta pontificum bis zum Tod
Papst Srephans 11.erzählt werden. Der einzige Abschnitt, der von modernen Editoren
übersehen wurde, ist ein kurzer Text über die Auffindung der Reliquien des Erzmärty-
rers Srephan durch den Priester Lucianus. der an das Ende des Liber ponrificalis- Teils ge-
stellt ist. Die daraufbeginnende Sammlung von Texten zur fränkischen Geschichte wird
mit einer bemerkenswerten Fassung des Liber hisroriae Franeorum eröffnet, dem die er-
sten 24 Kapitel der Continuationes der Fredegar-Chronik folgen. Daran wurde der Text
der Armales regni Francorum angeschlossen, die allerdings zum Jahr 814 durch einen
Teil der Vita Karoli magni von Einhard unterbrochen und erst danach bis 829 fortge-
setzt werden. An das Ende des Codex wurden auf den letzten Seiten der letzten Lage eine
Genealogia domni Arnulfi episcopi und ein kurzer Text hinzugefügt, der nach Priamus
und Anterior, Sunno und Mareemir die fränkischen Könige bis Ludwig den Frommen
aufzählt.

Die Texte des Cvp 473 und ihre Einordnung
in den modernen Editionen

All diese prorninenten Texte des Codex waren modernen Editoren wie Friedrich
Kurze, Bruno Krusch, Louis Duchesne als Überlieferungsvarianten der jeweiligen Werke
selbstverständlich bekannt und wurden von ihnen auch zur Rekonstruktion der Texte in
ihren Editionen herangezogen.

Den Liber pontificalis auf fol. 1v bis fol.'85v klassifizierte Duchesne als Version B6
der Handschriftenklasse B~. Die Überlieferung weist auch einige Verbindungen zu
drei Handschriften des Liber pontificalis auf, die in Laon in der ersten Hälfte des
neunten JahrhundertS entstanden sind. Die älteste dieser drei Versionen (Köln,
Dombibliothek, Ms. 1643) könnte eine Abschrift jener Handschrift sein, die Papst
Leo Ill. an Karl den Großen schickte'. Auf den [erzten Seiten der letzten Lage des
Liber pontificalis-Teils im Cvp 473 schließt der
Text der Revelatio sancri Luciani presbyteri de sancto Stephano an, eine Fassung, die
ihr Editor, E. Vanderlinden, nicht berücksichrigte", Die ältesten Überlieferungen,
die Vanderlinden für seine Edition heranzog, stammen erst aus dem 10. Jahrhun-
derr'', Allerdings ist die Tatsache, daß somit im Wiener Codex eine ältere Hand-
schrift vorliegt, im Zusammenhang mit der Edition Vanderlindens nicht überzube-

, Louis Duc h e s ne, Le Liber pontificalis. Texte. introduction et cornmenraire, 2 vols. (Paris 1886),
bes. vol. 1 CLXXXIXf.; vgl. auch Rayrnond D a vie s, The Lives of the Eighth-Century Popes (Liber
Ponrificalis). The Ancient Biographies of Nine Popes from AD 715 to AD 817 (Translated Texts for Hi-
storians 13, Liverpool 1992) XV; Max B u ch ne r, Zur Oberlieferungsgeschichte des .Liber pontifical is"
und zu seiner Verbreitung im Frankenreiche im 9. Jahrhundert. in: RQ 34 (926) 141-165.

, Bcrnhard Bis c h 0 H. Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit
Ausnahme der wisigorischen), Teil 1:Aachen - Lambach (Wiesbaden 1998) 402 nr. 1937.

• Rosamond Mc Kit t e r i c k, Political ideology in Carolingian historiography, in: Using the Past in
the Early Middle Ages. ed. Yirzak Hen - Matthew Innes (Cambridge 1999, im Druck).

, E. Va n d e r l i n den, Revelatio Sancti Srephani, in: Revue des etudes byzantines 4 (I946) 178-
217, Episrola Luciani ad omnem ecclesiarn de revelarione corporis Stephani marryris primi et aliorum,
in: Migne, PL 41, 807-818; vgl. auch Bibliorhcca Hagiographica Latina, anti quae et mediae aeratis
(Bruxelles 1901) 7851.

(. Vanderlinden, Revelario (wie Anm. 5) 180 und 186.
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werten, da er ohnehin zwei Handschriften aus dem 14. Jahrhundert als die besten
Überlieferungen betrachtete. Auch bemerkt Vanderlinden selbst, daß er entspre-
chend den Umständen (seine Edition erschien 1946) nur eine Auswahl von Hand-
schriften berücksichtigen konnte", Im wesentlichen entspricht der Text im Codex
473 der in der Edition als Rezension A bezeichneten Version, von der Vanderlinden
annahm, daß sie über Orosius überliefert wurde".
Nach dem letzten Blatt der 11. Lage, zwei leer gebliebenen Seiten 89r und 89v, leitet
auf fol. 90r ein kurzer Text, der nach biblischen Mustern die Generationen von
Adam bis Noah aufzählt, die Zusammenstellung der Werke der fränkischen Histo-
riographie ein. Ohne besondere Markierung beginnt darauf auf fol. 91 r mitten in
Zeile 21 mit Est prouintia in Asia Troia dicta eine Version des Liber historiae Franco-
rum, die Bruno Krusch zwar als Nr. 50 im Vorwort seiner Edition kurz besprochen,
er aber nicht in sein Stemma aufgenommen har", Zum einen geschah das sicherlich
darum, weil etwa vier Fünftel des Textes die Kapitel 1 bis 35, also das Exzerpt aus
den ersten sechs Büchern Gregors von Tours, ausmachen, und Krusch den histori-
schen Quellenwert dieses Abschnitts nicht sonderlich hoch einschätzte. Auch der
kurze Teil der Kapitel 36 bis 43 ist in der Fassung des Codex 473 im Verhältnis zu
dem Editionstext von Krusch etwa um die Hälfte gekürzt und war wohl auch daher
für den Editor nicht besonders interessant. Ebenso dürfte aber eine Rolle gespielt
haben, daß die Fassung im Codex 473 eine in manchem von den Leithandschriften
des Editors abweichende Form des Textes zeigt. Einige Formulierungen sind im Ver-
gleich mit den Versionen der meisten anderen Handschriften im Wiener Codex
dem Exzerpt von Gregor von Tours aus den Decem libri historiarum noch hinzuge-
fügt, andere Zusätze finden sich nach Krusch überhaupt nur in dieser Handschrift",
Dazu kommen noch Auslassungen größerer Textpassagen und die in dieser Hand-
schrift immer wieder festzustellenden Wechsel zwischen den von Krusch postulier-
ten Rezensionen A und B des Liber historiae Franeorum als weitere Gründe, die es
dem Editor sicherlich schwer machten, die Handschrift des Codex in sein Stemma
zu integrieren", Der Text des Liber hisroriae Franeorum bricht mit dem Bericht des
Kapitels 43 über den Tod Dagoberts I. ab".

7 Ebd. 181 und 187.
8 Eine Durchsicht der erst seit kurzer Zeit über Internet zugänglichen Datenbank der Bibliotheca

hagiographica latina manuscripta (http:/bhlms.fltr.ucl.ac.be/ [17.4. 1999)) zeigte, daß es mehrere frü-
here Handschriften der Epistola gibt, die Vanderlinden nicht berücksichtigte (dabei sind in der Daten-
bank vorläufig nur die Kataloge der Bollandisten erfaßt). Eine der ältesten Handschriften mit dieser Ver-
sion der Epistola dürfte der ebenfalls in Wien befindliche Cvp 420 aus der Zeit um 800 sein. Für die
zahlreichen Hinweise und Gespräche zur Funktion der Epistola im Codex möchte ich mich bei den Mit-
arbeitern des Roman Martyrs Project, das gemeinsam von der University of Manchester und der British
Academy finanziert wird, Kate Cooper, Conrad Leyser und Clare Pilsworth bedanken.

, Vanderlinden, Revelatio (wie Anm. 5) 186.
10 Vg!. das Vorwort zur Edition des Liber hisroriae Franeorum (ed, Bruno Keusch, MGH SS rer,

Merov. 2, Hannover 1888) 233.
11 VgI. dazu in dieser Arbeit S. 57-59 und das Vorwort zur Edition des über historiae Franeorum.

ed. Krusch (wie Anm. 10) 233.
12 Keusch teilte die Überlieferung des Liber historiae Franeorum in zwei Rezensionen ein, die er in A

und B gruppierte und als eine neustrische und eine austrasische Version des Liber hisroriae Franeorum
bezeichnete. Daß die nach Keusch ältere Fassung A im Jahre 726/27 entstanden ist, wurde aus dem Ende
des Textes geschlossen, der mit der Bemerkung endet, daß König Theuderich IV. nunc anno sexto in "f?lo
subsistit. Die Datierung der .ausrrasischen Überarbeitung" der A-~nsion - wie die Fassung B nach
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Es folgen von fol. 108r bis 114v die Kapitell bis 24 der Continuationes der Frede-
gar-Chronik, die in der Edition von Bruno Krusch als 5 f gruppiert wurden 14. Chro-
nologisch deckt der Text die Jahre 640, dem Beginn der Herrschaft Chlodwigs 11.in
Neustrien, bis zum Tod Karl Mandls 741 ab.
Dann beginnt nach einem leeren Blatt am Beginn einer neuen Lage (16.) auf
fol. 116r der Text der Annales regni Francorum, der auf fol. 144r, wie schon er-
wähnt, durch einen Teil der Vita Karoli Magni unterbrochen wird. Die Teilung der
Armales regni Franeorum im Codex 473 wurde in der älteren Forschung insofern
berücksichtigt, daß man den ersten Teil bis zum Jahre 814 als Armales Laurissenses
bezeichnete, während der zweite Teil, der den Text bis zum Jahre 829 fortsetzt, Ein-
hardus, Annalium Fragmenturn genannt wurde", Diese Bezeichnungen wurden
allerdings nicht mehr verwendet, nachdem Friedrich Kurze im Rahmen seiner Edi-
tion der Armales regni Franeorum die verschiedenen Handschriften als Überliefe-
rungen eines verlorenen Archetypus postulierte oder als Überarbeitungen davon be-
trachtete". Für Kurze repräsentierte die Version des Codex Vindobonensis die älte-
ste Fassung der Überarbeitung der Reichsannalen von 741 bis 829, die er als Über-
lieferungsgruppe D zusammenfaßte, und scheint als D 1 in seinem Stemma auf.
Kurze ist allerdings bei seiner Einordnung der Handschrift ein kleiner Irrtum unter-
laufen, da er davon ausging, daß der Text der Reichsannalen im Codex 473 "ganz
von einer Hand des ausgehenden IX. Jahrhunderts geschrieben wurde'"? Dabei sind

Krusch genannt wurde - wird mit 736/37 angenommen. Da in dieser Rezension der Satz mit der Angabe
der Regierung Theuderichs nur zu: in quis usqut nunc in "gno subsistitverändert wurde, ging man davon
aus, daß auch diese Fassung noch vor dem Ende der Regierungszeit Theuderichs IV., 737, entstand. Ein
zweiter Datierungshinweis ergibt sich aus der Überarbeitung der letzten Kapitel des Liber historiae Fran-
corum im ersten Teil der Fortsetzungen der Fredegar-Chronik, dessen Abfassung, nach der Komputistik
in c. 16, mit dem Jahr 737 angenommen wird (Vgl. die Einleitung der Edition des Liber hisroriae Fran-
corurn, ed. Krusch [wieAnm. 10]). Diese Datierungen hängen aber auch eng mit der Einteilung des Tex-
tes der Conrinuariones zusammen. Diese Annahme geht ebenfalls aufKrusch zurück, der davon ausging,
daß der Text der Conrinuariones in drei verschiedenen Etappen entstanden wäre. Allerdings scheint aber
auch hier die Überlieferungssituation etwas komplexer zu sein, vg!. Roger Coil ins, Fredegar (Authors
of the Middle Ages 13, Aldershot 1996).

1.1 Im Liber hisroriae Francorum-Abschnitt sind die Lagen verreiht worden, und zwar ist die
13. Lage nach dem Textverlauf erst nach der 14. zu denken (vg!. unten S. 43 f., 73 f.). Da sich die Seiten-
zählung am gegenwärtigen Zustand des Codex orientiert, findet sich das Ende des Liber historiae Fran-
corum auf fol. 99v, während der davor zu denkende Textabschnitt des Liber historiae Franeorum der
14. Lage bis fol. 107v reicht.

I' Vg!. Chronicarum quae dicuntur Fredegarii scholastici libri IV cum continuationibus (ed. Bruno
Krusch, MGH SS rer. Merov. 2, Hannover 1888) 1-193; Bruno Krusc h, Die Chronicae des sogenann-
ten Fredegar, in: NA 7 (1882) 247-351 und 421-516; vgl. die Zusammenfassung von Krusch und die
Kommentare von Herbert Hau p t in: Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts, ed. Herben
Haupt - Andreas Kusrernig (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 4a, Darm-
stadt 1982) ~3; vgl. auch John Michael Wall ace - Had rill, The Fourth Book of the Chronicle of
Fredegar and its Continuations (London 1960); Collins, Fredegar (wie Anm. 12).

I' Vgl. Tabulae codicum manu scriptorum praeter Graecos et Orientales in bibliotheca palatina
Vindobonensis 1 (Wien 1864, Neudruck Graz 1965) 77.

I' Friedrich Kur z e, Über die karolingischen Reichsannalen von 741 bis 829 und ihre Überarbei-
tung. Die handschriftliche Überlieferung, in: NA 19 (1894) 295-329; 20 (1895) 9-49; 21 (18%) 9-82;
26 (1901) 153-164; zu einer Kritik und Neubewertung der Überlieferungszusammenhänge, die Kurze
konstruierte, vgl. Hartmut Hoff m ann, Untersuchungen zur karolingischen Annalistik (Bonner histo-
rische Forschungen 10, Bonn 1958).

17 Kurze, Reichsannalen (1894) (wieAnm. 16) 317.
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schon in diesem ersten Teil der Reichsannalen drei deutlich von einander zu unter-
scheidende Abschnitte zu erkennen. worauf noch näher einzugehen sein wird!".
Kurze berücksichtigte diese Veränderungen zwar nicht. aber stellte sogar selbst im
Cvp 473 für den ersten Teil (116r bis 120v) einen Zusatz zum Jahreseintrag 757 fest.
der starke Ähnlichkeiten mit einem Charakteristikum seiner Handschriftenklasse C
aufweist". Doch im Rahmen seiner Argumentation und seiner Prämisse einer von
einer Hand geschriebenen Fassung im Vindobonensis konnte er die C-Spuren ange-
sichts der ab der 17. Lage viel offensichtlicheren Zeugnisse der Überarbeitung im
Wiener Codex, die er als D-Gruppe bezeichnete. nicht wirklich berücksichtigen1o•

Vermutlich lag Kurze bei seinen Überlegungen zum Codex 473 nur eine Transkrip-
tion vor. was auch eine weitere Bemerkung des Editors vermuten läßt.
Über den von fol. 144r bis 15Iv reichenden Teil der Vita Karoli magni von Einhard
schreibt Kurze nämlich, daß er die ..Annalen ohne Überschrift. willkürlich bei 814
nach den Worten rebus humanis excrssitui zwei Theile" trenne". Das kann man von
der Anordnung des Textes Einhards, der die Kapitel 18 bis 33 der Vita Karoli wie-
dergibt, und in der Überlieferungshierarchie als BI" gereiht wird", allerdings wirk-
lich nicht behaupten. Die letzten Worte. die Kurze hier angibt. sind das Ende des
Satzes, der in den Reichsannalen zum Jahr 814 Regierungsjahre und Todesdatum
Karls des Großen angibt: Domnus Karalus imperator. dum Aquisgrani biemaret, anno
aetatis circiter septuagesimo prima, regni autem XLVII. subactaeque ltalia« XLIII. ex
quo uero imperator et augustus appellatus est, anno XIII. V. KaI. Febr. rebus bumanis
excessit (vgl. Abb. 10)23. Darauf folgt nach einer freigelassenen Zeile in Auszeich-
nungsschrift: Finiunt gesta domni Karoli magni et praecellentissimi Franeorum impe-
ratorir', In derselben Auszeichnungschrift folgt auf der nächsten Seite: lncipit uita
eiusdem principis in der Zeile über dem Beginn Einhardsvita im Codex. Die Vita en-
det - wie auch in den anderen Handschriften der Oberlieferungsgruppe B der Vita
Karoli - mit den Distichen Gerwards zum Lob der Biographie auf fol. 151v. Danach
bleibt die erste Seite der nächsten Lage (21.) im Codex leer (fol. 152r).
Auf der Versoseite dieses Blattes (fol. 152v) beginnt der zweite Teil der Armales regni
Franeorum mit einer mehr als die Hälfte dieser Seite einnehmenden Überschrift:
Incipit (!) gesta Hludouuici imperatoris filii Karoli magni imprratoris (vgl. Abb. 12).
Der Text der Armales wird wieder aufgenommen, und zwar mit der offenbar als

" Vgl. dazu unten S. 44-49.
" Es handelt sich dabei um den Schlußsarz zu 757: Natalem domini et pascha Corbonaeo uubravit.

In den C-Handschriften steht: Eadem anno celebravi: natalem Domini in Corbonaco et pascha; Annales
regni Franeorum ad a. 757 (ed, Friedrich Kurze. MGH SS rer, Germ. in us. schal. (6). Hannover 1895.
Neudr. 1950) 16. vgl. Kurze. Reichsannalen (1894) (wie Anm. 16) 307.

'0 Kurze. Reichsannalen (I894) (wie Anm. 16) 307 f.
21 Kurze. Reichsannalen (1894) (wieAnm. 16) 318.
22 Einhard, Vita Karoli magni (ed. Oswald Holder-Egger. MGH SS rer, Germ. in us. schal. [251.

Hannover 61911). und (ed, Reinhold Rau. in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte I [Ausge-
wählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 5. Darmstadt 19551 157-211); vg!. zur Über-
lieferung Oswald Holder-Egger, Zur Überlieferung von Einhards vita Caroli. in: NA 37 (1912)
393-414; vgl. auch Wilhe1m Wattenbach - Wilhe1m Levison - Heinz Löwe, Deutschlands Ge-
schichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger, 11.Heft: Die Karolinger vom Anfang des 8. Jahr-
hunderts bis zum Tode Karls des Großen (Weimar 1953) 272-278 mit Anm. 361.

2} Annales regni Francorum, ed. Kurze (wie Anm. 19) 140.
" Cvp 473. fol, 143v; vgl. die Besprechung der Auszeichnungsschriften unten S. 49f.
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Überleitung gedachten Formulierung: Post obiturn igitur Karoli cum Hlodouuicus fi-
lius eius ... statt den Worten: Cuius rei nuntium cum Hlodouuicus filius eius ... 25.

Darüber hinaus ist neben den die Erzählung der Annales regni Franeorum struktu-
rierenden Jahreseinträgen auch eine jedem Jahr zugeordnete Kapitelzahl geschrie-
ben. So wird das Jahr 814 im ersten Teil der Annales regni Franeorum als 74 ge-
zählr" und das Jahr 815, nach dem Einschub des Einhard- Textes und nach der
neuen Überschrift, als Kapitel 7527• Hätte jemand wie Friedrich Kurze den Codex
473 tatsächlich vor sich gehabt, so wäre die Formulierung, um die Anordnung der
drei Texte zu beschreiben, sicherlich anders gewählt worden.
Bei den beiden Texten auf den letzten Seiten des Codex (von fol. 169v bis 172r),
einer Karolingergenealogie und einem Text über die Abfolge der fränkischen Könige
und Königreiche von Priamus bis Ludwig dem Frommen, wurde ursprünglich sogar
ihre gemeinsame Überlieferung bei ihrer Edition berücksichtigt. Georg Heinrich
Perrz druckte die Karolingergenealogie, die in der Handschrift mit dem Titel In Dei
nomine Commemoratio de genelogia (l) domni Arnu/ji episcopi et confessoris Christibe-
zeichnet wird, und den darauffolgenden Text über die Abfolge der fränkischen
Könige als Kapitel 1 bis 3 seiner Domus Carolingicae Genealogia ab". Doch schon
Georg Waitz interessierte etwa ein halbes Jahrhundert danach für die Edition der
Genealogiae Karolorum nur mehr die Cornrnemoratio de genelogia domni Arnulfi
auf fol. 169v bis 170v, die er als Überlieferung 01 gruppierte". Von Bruno Krusch
wurde der nun übergebliebene Text, der nach Priamus und Antenor, Sunno und
Marcomir die fränkischen Könige bis zu Ludwig dem Frommen aufzählt, in seiner
Edition der merowingischen Königskataloge nicht berücksichtigt". Das lag vermut-
lich vor allem daran, daß Krusch die Chronologie der merowingischen Könige un-
tersuchen wollte, und ihm der Text im Codex 473 dafür keine Informationen gab3!.

Daß die verschiedenen Teile des Codex, der Liber pontificalis, der Liber historiae
Francoeum-Teil, die Continuationes-Kapitel, die Armales regni Francorum, der Vita
Karoli magni-Ausschnitt aus Einhard und die beiden abschließenden Texte zumeist iso-
liert als Überlieferungsvarianten der jeweiligen Werke betrachtet wurden, war sicherlich
eine pragmatische Notwendigkeit der Editoren. Der Arbeitsaufwand, der mit der Re-
konstruktion der verschiedenen Texte in den Editionen verbunden war, muß gewaltig
gewesen sein, und ohne diese Leistung wäre es sicherlich auch nach wie vor unmöglich,
eine Arbeit wie die vorliegende zu schreiben. Auf den Ergebnissen und Studien von Wis-
senschaftern wie Bruno Keusch, Louis Duchesne, Friedrich Kurze u. a. aufbauend kann
aber für eine Untersuchung des Cvp 473 ein neuer Ansatz versucht werden. Wie im
Laufe dieser Arbeit gezeigt werden soll, lassen sich viele der Fragen, die die Form und
Auswahl der Texte in der Handschrift betreffen und damit auch einige Probleme ihrer
Einordnung in eine Überlieferungshierarchie, beantworten, wenn man die verschiede-

" Cvp 473. fol. 152v; vgl. Annales regni Franeorum a. 814. ed. Kurze (wie Anm. 19) 140.
". Cvp 473. fol. 143v.
,- Cvp 473. fol. 153r.
" Domus Carolingicae Genealogia (ed, Georg Heinrich Pertz, MGH SS 2. Hannover 1829) 308-

312.
,., Genealogiae Karolorum (ed. Georg Waitz. MGH SS 13. Hannover 1881) 245 f.
'" Chronologia regum Franeorum stirpis Merowingicae (ed, Bruno Krusch, MGH SS rer, Merov. 7.

Hannover/Leipzig 1919/20) 468-516 und 850-55.
'I Vgl. auch die Edition des Textes aus dem Codex 473 unten S. 52f.



40 Helmut Reirnirz

nen Teile des Codex nicht isoliert als Überlieferungsversionen betrachtet, sondern auch
im Kontext ihrer gemeinsamen Überlieferung analysierr':'.

Kodikologie und Paläographie:
Die Rekonstruktion eines fränkischen Geschichtsbuches

Daß die Texte im Codex Vindobonensis eine bewußte Zusammenstellung repräsen-
tieren, fällt vielleicht nicht auf den ersten Blick auf, da die verschiedenen Werke auch je-
weils verschiedene Schriftbilder aufweisen. Dazu kommt noch, daß nur der Text der
Revelatio mit dem Liber pontificalis und die beiden kurzen Texte am Ende des Codex
mit dem zweiten Teil der Armales regni Franeorum im Lagenverbund sind. Bei allen an-
deren Textbausteinen des Codex (Liber historiae Francorum, Continuariones, Annales
regni Franeorum und Einhards Vita Karoli) sind Anfang und Schluß jeweils auch am
Beginn und am Ende einer Lage zu finden", Auch sind sie durch Incipits und Explicits
oder ihren Beginn auf einer neuen Seite sicherlich schon im 9. Jahrhundert als eigene
Abschnitte unterschieden worden". Die Art allerdings, in der sie in diesem Codex orga-
nisiert sind, legt eine bewußte Zusammenstellung im 9. Jahrhundert nahe. Doch läßt
sich eine solche Behauptung nicht allein aus Anordnung und Montage der Texte argu-
mentieren. Aus einer Reihe von Spuren in der Handschrift lassen sich nämlich Zeitho-
rizont und der Kontext der Zusammenstellung des Codex durch eine Untersuchung
präzisieren, bei der als erster Schritt versucht werden soll, die paläographischen und ko-
dikologischen Verhältnisse in der Handschrift zu erfassen, um sie dann mit den inhalt-
lichen Beziehungen der Texte zu vergleichen.

Die nur lückenhaft rekonstruierbare Geschichte der Handschrift gibt dafür aller-
dings kaum Hinweise. In seiner gegenwärtigen Form wurde der mit der Olim-Signatur
bist. eccl. 90versehene Codex erst vom Präfekten der Waener Hofbibliothek Petrus Lam-
beck im Jahr 1669 gebunden, was aus dem Golddruck auf dem Vorderdeckel ersichtlich
ist (1 6 P L B 6 9 )35. Nach Wien kam die Handschrift aus Ambras, was aus der Bemer-
kung auf dem leeren Pergamentfolium 1r: MS Ambras 211 geschlossen werden kann.
Auf derselben Seite zeigt eine Schrift des 13. Jahrhunderts lste liber m sei petri i toora;
daß sich die Handschrift zu dieser Zeit in Worms befand. Für die Geschichte der Hand-
schrift vor dem 13. Jahrhundert gibt es keine weiteren Hinweise und die Frage ihrer
Herkunft mußte allein aus der paläographischen Analyse beantwortet werden. Während
die meisten Editoren in der zeitlichen Einordnung der Schrift mit 2. Hälfte des 9. Jahr-
hunderts übereinstimmen, blieb ihr Herkunftsort lange Zeit unklar. So überlegte eine

32 Vgl. Pohl, Identität und Überlieferung (wie Anm. I); ders., Paulus Diaconus (wie Anm. I),
der s., Tradition, Ethnogenese und literarische Gestaltung: eine Zwischenbilanz, in: Ethnogenese und
Überlieferung. Angewandte Methoden der Frühmittelalterforschung, ed. Karl Brunner - Brigitte Merta
(Veröff. d. Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 31, Wien/München 1994) 9-26; zu einer
solchen Betrachtung der Überlieferungsverhältnisse von historiographischen Taten vgl. auch Winfricd
S tel z e r, Studien zur österreichischen Historiographie im 14. Jahrhundert. I.Die Chronik des ..Anony-
mus Leobiensis" und die Leobener Martinschronik, in: MIÖG 103 (1995) 369-391.

" Vgl. die Diskussion unten S. 50£
34 Vgl. dazu die Besprechung der paläographischen und kodikologischen Verhältnisse in dem Codex

unten S. 49-51.
31 Vgl. dazu auch die Beschreibung des Codex von Petrus La m beck, Commentarii de bibliotheca

Caesarea Vindobonensi 2 (Wien 1669) 810-824.
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frühe Zuweisung seine Entstehung in Lorsch. Doch hat schon Bernhard Bischoff den
Codex für seine Untersuchung der Lorscher Handschriften aus der Karolingerzeit nicht
mehr berücksichrigr ". Die modernen Editoren begnügten sich mit dem Hinweis auf
den Aufbewahrungsort Worms37• Noch 1960 schrieb Michael Wallace-Hadrill im Vor-
wort zu seiner Übersetzung und Neu-Edition des vierten Buches der Fredegar-Chronik
und der Continuationes, daß "one would dearly like to know the origin or at least the
provenance of Vienna 473"38. Glücklicherweise konnte das Rätsel in der Zwischenzeit
von Rosamond McKitterick gelöst werden. McKitterick hatte vor einiger Zeit den Wie-
ner Codex im Zusammenhang mit ihren Studien zur Historiographie der Karolingerzeit
untersucht. Da sie aber auch seit einiger Zeit an einer Studie über das Skriptorium von
Saint-Amarid in der zweiten Hälfte des 9. jahrhunderts arbeitete, konnte sie leichter als
viele andere die Ähnlichkeiten der Wiener Handschrift mit Manuskripten aus Saint-
Amand erkennen. Nach ihrer Analyse des Codex schlug sie kürzlich vor, die Herkunft
des Codex aus Saint-Amand anzunehmen", eine Einordnung, die sich auch mit Hilfe
der bisher veröffentlichten Studien zum Skriptorium von Saint-Amand in der zweiten
Hälfte des 9. Jahrhunderts nachvollziehen läßt40•

Obwohl wie schon erwähnt die verschiedenen Teile des Vindobonensis durchaus
auch verschiedene Schriftbilder aufweisen, kann man bei allen feststellbaren Unterschie-

v, Vg!. Bernhard Bis c h 0 H, Lorsch im Spiegel seiner Handschriften (München 1974); Bischoff
nahm den Codex Vindobonensis zwar in seine Tabelle am Ende des Buches mit der Angabe, daß ein ge-
wisser Weingartner die Handschrift Lorsch zugewiesen hätte, auf, doch korrigierte er die Zuweisung in
dieser Tabelle, indem er die Herkunft mit Nordostfrankreich vorschlug und .Sainr-Amand" mit Frage-
zeichen darunterschrieb (120). Mehr habe ich zu dieser Handschrift bei Bisehoff nicht finden können,
leider auch nicht im Handschriftenarchiv Bernhard Bischoff, ed. Arno Mentzel-Reuters (MGH Hilfs-
mittel 16, München 1997). Die vorsichtige Überlegung von Bischoff übernahm auch Bernd Schneid-
müller für eine kurze Zusammenstellung der im Westfrankenreich im 9. und 10. Jahrhundert überliefer-
ten Handschriften der Vita Karoli magni; vg!. Bernd Sc h n eid müll e r, Karolingische Tradition und
frühes französisches Königtum, Untersuchungen zur Herrschaftslegitimation der westfränkisch-französi-
sehen Monarchie (Frankfurter Historische Abhandlungen 22, Wiesbaden 1979) 86-92.

\7 Vg!. die Einleitung zur Edition des Liber historiae Francorum von Krusch (wie Anm. 10) 233;
Kurze, Reichsannalen (1894) (wie Anm. 16) 317.

IR Wallace-Hadrill, Fredegar (wie Anm. 14) lvi .
.\'1 Vg!. Rosamond McKitterick, Political ideology (wie Anm. 4); die s., Lideologie politique dans

I'historiographie Carolingienne, in: La royaute et les elires laiques et ecclesiasriques dans l'Europe Caro-
lingienne (du debut du IX' siede aux environs de 920), ed. Regine Le Jan - Srephan Lebecq - Bruno
judic (Lilie 1997) 59-70. Kenntnis von McKittericks Ergebnissen erhielt ich im Herbst 1997 auf einer
Tagung in den Niederlanden, bei der ich Rosamond McKitterick persönlich kennenlernte. Für ihre
freundliche und großzügige Unterstützung seither möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken.

_, Die Studie von Rosamond McKitterick über das Skriptorium in der zweiten Hälfte des neunten
[ahrhundercs konnte noch nicht veröffentlicht werden, vorläufig kann man allerdings auf ihren Artikel
verweisen: Rosamond Me Kit t e r i c k, Carolingian book production: some problems, in: die s., Books,
Scribes and Learning in the Frankish Kingdoms, 6th to 9th Centuries (Aldershot 1994) XII; vg!. aber
auch Bernhard Bis c h 0 H, Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliorheken in der Karolingerzeit
11: Die vorwiegend österreichischen Diözesen (Wiesbaden 1980) 53-83. Zur Bibliotheksgeschichte von
Saint-Amand im 9. Jahrhundert Leopold 0e lis Ie, Le cabinet des manuscrits de la Bibliorheque Impe-
riale 1 (Paris 1869) 307-319; Ernile Le sn e, Les livres, "scriptoria" et bibliotheques du commencement
du VIII' a la fin du XI' siecle (Histoire de la propriete ecclesiasrique en France 4, Lilie 1938) 241-247
und 644-650; A. B 0 u r e m y, Le Scriptorium et la bibliotheque de Saint-Amand. D'apres les manuscrits
et les anciens catalogues, in: Scriptorium 1 (1946/47) 6-16; vg!. auch Julia Sm i t h, The hagiography of
Hucbald of Sainr-Amand, in: Srudi medievali 3. Serie 35 (1994) 517-542; dies., A hagiographer at
work: Hucbald and the library at Saint-Amand, in: RB 106 (1996) 151-171.
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den doch von einem gemeinsam gelernten Stil der äußerlichen Gestaltung der Schriften
sprechen. Alle Teile des Codex sind in einer karolingischen Minuskel auf recht hochste-
hendem Niveau geschrieben. Konsequent ist in allen Abschnitten der Text in 27 Zeilen
auf Blindlinierung geschrieben". Die hohe Aufmerksamkeit, die man der Strukturie-
rung der Textgestalt widmete, deutet sich in dem gut organisierten Layout der Annales-
Teile an. Typisch für Saint-Amarid und auch im Cvp 473 wiederzufinden ist ein beson-
deres Bemühen um Uniformität der Textanfänge, woraufbei der Besprechung von Hin-
weisen für eine Zusammenstellung im 9. Jahrhundert noch ausführlicher eingegangen
werden soll", Ein weiteres Charakteristikum der Wiener Handschrift, das nach Saint-
Amand weist, sind die Ligaturen. Wie überall im Frankenreich geht ihr Gebrauch auch
in Saint-Amand im Laufe des neunten Jahrhunderts zurück, doch im Vergleich mit
anderen Schreibzentren der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts bleibt ihre Verwendung
in Saint-Amarid häufiger". In allen verschiedenen Abschnitten des Wiener Codex ist ein
gemeinsames Ensemble an Ligaturen festzustellen: et, n, sr, fra, tra und ra (die drei letzt-
genannten häufig mit cc-a) und et. Ein weiteres wichtiges Indiz für die Herkunft des
Wiener Codex aus Saint-Amand ist die Verwendung des für dieses Skriptorium so typi-
schen Fragezeichens, das seine besondere Form in Saint-Amarid schon am Anfang des
neunten Jahrhunderts erhielt".

Die Entdeckung McKittericks, daß der Codex in Saint-Amand geschrieben wurde,
ist für die vorliegende Untersuchung eine grundlegende Voraussetzung, doch für eine
Argumentation, daß hier einzelne Textbausteine bewußt montiert wllrden, muß die Analyse
der Schriften im Codex neben der allgemeinen Einordnung auch versuchen, die relari-
ven paläographischen Verhältnisse innerhalb der Handschrift darzustellen. Dazu ist zu
bemerken, daß für diesen Zweck eine Unterscheidung der Hände nicht notwendig ist.
Die unterschiedlichen Gesamteindrücke einzelner Abschnitte sind ausreichend distinkt,
um sie als verschiedene Stile ansprechen zu können. Dabei handelt es sich um acht
Schriftstile, von denen der erste die Folia 1v bis 88v beziehungsweise den Teil des Liber
pontifical is und die Revelatio Sancti Stephani umfaßt (Lage 1 bis 11, die Seilen 89r und
v sind leer). Diese erste Hälfte des Codex, der Liber pontificalis und die Revelatio Sancri
Srephani, ist sicherlich von mehreren Händen geschrieben. Doch folgt der ganze Ab-
schnitt einem einheitlichen Muster in der Anordnung des Textes und einer Schrift, die
mir dem Stil sehr ähnlich erscheint, den McKitterick als "second grade script" des Skrip-
toriums von Sainr-Arnand bezeichnet (vgl, Abb. 2)4S. Organisiert wird der Liber ponti-
ficalis-Text im Codex 473 durch die Heraushebung der Initialen der Papsmamen, mit
denen bekanntlich jeder Eintrag zum jeweiligen Pontifikat beginnt. Die Initialen sind
verschieden groß und ihre Höhe kann von zwei bis zu fünfZeilen (etwa 1,5 bis 3,5 cm)
umfassen. Die meisten sind in menumentaler Capitalis ausgeführt, ganz selten kommt
auch unziales E vor. Sie sind unterschiedlich gestaltet, z. T. in Hohlkapitalen. manchmal

.. Nur auf zwei Seiten (121v mit 29 Zeilen und 122r mit 28) wird davon abgewichen. vgl. dazu un-
ten S.46f.

" Vgl. McKitterick, Carolingian book production (wie Anm. 40) 26.
B Vgl. Bisehoff Die südostdeutschen Schreibschulen 2 (wieAnm. 40) 57f.; vgl. auch d e r s .• Paläo-

graphie des römischen Altenums und des abendländischen Minelalters (Grundlagen der Germanistik
24, Berlin 31986) 160-165 .

... Vgl. Cvp 473, fol. 86r, Zeilen 18 u. 26; 95r, Zeile 23; 98v, Zeile 7; l06r. Zeile 17. Vgl. dazu
Bisehoff Die südostdeutschen Schreibschulen 2 (wie Anm. 40) 67 .

., Vgl. dazu auch die Abbildung 4 in McKitterick, Carolingian book production (wie Anm. 40) 21.
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mit unauffälliger Ornamentik, häufiger in grün, rot oder ocker eingefärbt. Innerhalb der
einzelnen Pontifikatsberichte wird der Eintrag durch kleinere Initialen strukturiert, die
wie der Haupttext in brauner Tinte gemalt wurden und die hauptsächlich unziale Form
haben. Selten sind H, Q und M auch in Capital is-Form zu finden. Der Haupttext wirkt
im allgemeinen sehr routiniert und im Verhältnis zu den Stilen der anderen Teile auch
lockerer geschrieben. So erscheint etwa der Schriftblock bei weitem nicht so geschlossen
wie in den folgenden Abschnitten, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, daß man bei
der Orientierung an den Seitenbegrenzungen der Blindlinierung offenbar etwas kom-
prornißbereiter war. Die Buchstaben f, sund r sind leicht rechtsgeneigt mit zumeist spitz
auslaufenden Schäften, ebenso wie bei p und q. Der Schaft des r durchstößt die Zeile
nur leicht, s steht auf der Zeile. Allgemein ist das Verhältnis von Mittelband zu Ober-
und Unterlängen recht ausgewogen. Der Kopf des g ist nicht geschlossen, der Knick des
Bogens ist auf der Zeile oder knapp darunter. Der zweite Strich des x wird mehr schräg
als steil in die Unterlänge gezogen. Die in die Oberlänge ragenden Ligaturen rt, et und st
wirken oft ein wenig gedehnt, was ein weiterer Faktor für den lockeren Eindruck des
Stils ist.

Im Vergleich zu dem Teil des Liber pontifical is und der Revelatio Sancti Stephani
zeigen die folgenden Stile weit strengere Schriften, die stärker gebunden wirken. Die
nächste paläographisch abgrenzbare stilistische Einheit repräsentiert der Teil des Liber
historiae Franeorum und der Continuariones (fol. 90r-117v, vgl. Abb. 3-6). Der Text ist
nicht in Kapitel unterteilt und auch sonst kaum strukturiert. Nur die kurze biblische
Einleitung, die die Generationen nach Adam aufzählt, beginnt mit einer auffälligen, ka-
pitalen, etwa 2 cm hohen A-Initiale, und auf fol. 94r und 108r finden sich zwei kleinere
I-Initialen. Vie! mehr als im vorhergehenden Teil orientiert sich der Schriftblock an den
Seitenbegrenzungen und weit stärker dominiert das Mittelband das Schriftbild. Die dik-
kere Feder, die offensichtlich hier verwendet wurde, trug ebenfalls dazu bei, diesen Ein-
druck zu verstärken. Ober- und Unterlängen sind wenig ausgeprägt, nur der Bogen des g
geht relativ weit in die Unterlänge. Die Ligaturen von sr, rt und et, die genauso wie im
vorhergehenden Abschnitt gebaut wurden, wirken gedrungen, die ct-Ligatur manchmal
fast gequetscht, während der Knick der rt-Ligatur nun zu einem scharfen Spitz zusam-
mengedrückt wird, der häufig nach rechts umbiegt. Der Kopf des g ist hier geschlossen,
der Bogen, der als einziger Buchstabenbestandteil deutlicher in die Unterlänge gezogen
wird, ist offen. Der zweite Strich des x geht nicht in die Unterlänge. Der Schaft des r
steht auf der Zeile, während hier nun der des s die Zeile leicht durchstößt.

Obwohl der Teil, der den Liber hisroriae Franeorum und die Continuationes um-
faßt, als einheitlicher Stil angesprochen wurde, müssen hier ausnahmsweise kurz auch
feinere Unterschiede innerhalb dieses Abschnitts diskutiert werden. Eine Analyse, wie
hier welche Textbausteine zusammengesetzt wurden, kann nämlich erste Hinweise auf
eine bewußte Montage der Texte liefern. Auf der Seite, auf der die Continuationes be-
ginnen (fol. 108r, der Beginn von Lage 15), kann man im Vergleich zu der Seite mit
dem Text des Liber historiae Franeorum (fol. I07v, letzte Seite von Lage 14) einen eher
unauffälligen Wechsel des Stils feststellen (vgl. Abb. 5). Die besprochenen Formen der
Buchstaben bleiben vollkommen gleich, doch sind sie ein wenig größer und stärker ge-
zeichnet. Auch das Pergament, das ab dem Continuariones-Abschnitr verwendet wurde,
ist stärker und dünkler. Doch daß der leichte Unterschied genau an dieser Stelle, an der
die beiden Texte aneinanderstoßen, auffallen kann, ist vor allem dem Umstand zu-
zuschreiben, daß offenbar beim Binden des Codex die Lagen verrutschten oder ver-
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tauscht wurden. Dem Textverlauf nach wäre die 14. Lage vor die 13. zu stellen. Die
Schrift und das Pergament der 13. Lage. die in der richtigen Reihenfolge unmittelbar
vor dem Beginn des Continuariones-Teiles zu sehen ist. weisen allerdings genau diessel-
ben Charakteristika auf, wie Schrift und Pergament ab der 15. Lage (vgl, dazu Abb. 3).
Unabhängig also davon, wie welche Bausteine des Codex insgesamt zusammengesetzt
wurden, könnte dieser Befund als Indiz interpretiert werden. daß bei der Zusammen-
stellung des historischen Abschnitts bis zum Tod Karl Marrells die Texttraditionen des
Liber historiae Franeorum und die der Conrinuationes nicht als zwei scharf voneinander
zu trennende Geschichtserzählungen behandelt wurden. Die Montage der Textbau-
steine entspricht jedenfalls nicht der Unterscheidung der Texte in den modernen Editio-
nen. Vielleicht könnte man sagen, daß im Cvp 473 jener Text. der der modernen Ge-
schichtsforschung als Continuationes Fredegarii gilt und auch als solcher ediert wurde,
als .Conrinuatio libri historiae Francorurn" verwendet wurde.

Für die Frage einer bewußten Zusammenstellung dieser Textanschlüsse kann hier
die Analyse der Lagen aber auch weitere Hinweise geben. Der 13. Lage. einer Binio, feh-
len die zweiten Hälften beider Doppelblätter. Daß die beiden erhaltenen Blätter ur-
sprünglich im Verbund mit einem längeren Text waren, zeigt, daß der Satz über den Tod
und die Regierungsjahre Dagoberts I. auf fo!. 99v abrupt abbricht: Mortuus est autem m:

Clipiaco villa plenus dierum et sepultus in ecclesia Dionisii martyris, regnauit autem ...
Doch wurde der Satz durch Worte annis XLI ergänzt, die unter den Schriftblock in die
Mitte der Zeile in etwas dunklerer Tinte dazugeschrieben wurden. Mit dem ersten Satz
der Continuationes auf der nächsten Seite (lgitur Chlodoveus filius Dagobeni ... i(,) wird
dabei die im vorhergehenden Liber historiae Franeorum-Teil fast formelhaft verwendete
Formulierung über Tod und Nachfolge der merowingischen Könige eingehalten und so-
mit nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich ein kontinuierlicher Textverlauf herge-
stellt? (vg!. Abb. 4 und 5).

Vollkommen anders ist der Anschluß zum ersten Teil der Armales organisiert.
Nachdem die Continuationes mit dem Explicit in roter Auszeichnungsschrift Explicit
historia rerum gestarum Carli maioris domus, qui bello Uinciaco babito &gernfredum uic-
turn fogavit. Et alia quam plurima fortiter et utiliter gessit nach dem Ende von c. 24 der
Krusch-Edition auf fol. 114v enden (vg!. Abb. 6), beginnt nach dem leeren Blatt 1I5r
und v der Teil der Annales regni Franeorum von 742 bis 814 mit der in ebenfalls roter
Auszeichnung über den Schriftblock gemalten Jahreszahl DCCXLII (vgl. zu diesem Stil-
abschnitt die linke Seite von Abb. 7). Während allerdings bis zum Ende der Continua-
tiones der Wechsel der Schriftstile auch dem Anfang und Ende von größeren inhalt-
lichen Abschnitten entspricht, stellen sich ab dem Annales-Teil die Verhältnisse etwas
komplizierter dar. Allein im ersten Teil der Armales von fol. II6r bis I43v sind drei
deutlich voneinander zu unterscheidende Schriftbilder festzustellen (vgl. Abb. 8 und 9),
die hier mit ARF 1, ARF 2 und ARF 3 bezeichnet werden sollen.

46 Vg!. Fredegarii Continuariones, c. 1. ed. Krusch (wie Anm. 14) 168.
., Einige Beispiele aus dem Liber historiae Franeorum-Text des Cvp 473: Regnarir (Teodericus)

autem annis XXIII et regnavit Teodobertus filius pro eo (Cvp 473. 103r; vg!. Liber historiae Franeorum.
c. 25. ed. Krusch [wieAnm. 10]282); Regnavit(Hilpericus} autem annos XXII et "grtum eius accepit Chlo-
tarius filius eius ... (Cvp 473. 107v; vg!. Liber historiae Franeorum. c. 35. ed. Krusch 304); Regnal'it (Hil-
debertus) autem annos XIllL regnumque (ius Teodebertus. filius (Cvp 473. 98r; vg!. Liber historiae Fran-
corurn, c. 37. ed. Krusch 306); Regnavit(Chlotarius} autem annis XL et "grtum eius accepit Dugobertus (Cvp
473. 99v; vg!. Liber historiae Francorum. c. 42, ed. Keusch 315); vg!. auch unten S. 73 f.
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Der Text der Armales im ARF I-Teil ist durch große breite Jahreszahlen in roter Aus-
zeichnungsschrift mit unzialem 0 gegliedert, die bei einer Schriftraumbreite von etwa
13 bis 14 cm bis zu 6 cm breit sein können und die Höhe einer Zeile einnehmen
(fol. 118v: DCCXLVIIII). Auf reeto-Seitert rechts und auf verso-Seiten links vom
Schriftblock ist neben der ersten Zeile jedes Eintrags eine Kapitelzahl geschrieben (be-
ginnend mit 11zu 742). Zusätzlich beginnt jeder Jahreseintrag mit einerverhältnismäßig
großen und fetten Initiale in brauner Tinte, die über zwei bis drei Zeilen gehen kann
und die besonders auffällig im Abschnitt der bekanntlich recht mageren - teilweise nur
zwei bis drei Zeilen umfassenden - Jahreseinträge der 740er Jahre sind. Der Haupttext
selbst ist in einer Schrift geschrieben, deren Buchstabenformen weit raumgreifender wir-
ken als der Stil des Liber hisroriae Franeorum und der Continuariones. Die Ober- und
Unterlängen sind mehr betont, wobei die Oberlängen von d, h, und I verstärkt sind. Die
Ligaturen von ct und sr ragen wieder weiter in die Oberlänge, rt wird nicht in die Ober-
länge gezogen, der Schulterstrich des r berührt nur mehr den Balken des t im Mittel-
band. Trotzdem wirkt die Schrift keineswegs so locker wie die des Liber pontifical is-Teil,
sondern macht einen starren, stark gebauten Eindruck. Bei den Einzelformen kann die-
ser Eindruck vor allem an der Form des g festgemacht werden. Der Kopf des g ist klar
geschlossen, und in manchen Fällen könnte man denken, daß hier zuerst ein 0 gezeich-
net wurde und erst dann mit einem neuen Ansatz von diesem 0 weg der Bogen des g ge-
zeichnet wurde. Der Knick am Beginn des Bogens verliert dabei seinen Zusammenhang
mit dem Richtungswechsel der Feder und wirkt oft eigenartig künstlich. Der zweite
Strich des x geht schräg, manchmal mit einem kleinem Schwung in die Unterlänge. Die
Buchstaben rund s stehen auf der Zeile. Konsequent ist in diesem Abschnitt die ra-Li-
gatur mit geschlossenem cc-a ausgeführt. Wichtig für den Vergleich der drei Stile im er-
sten Teil der Annales ist die et-Ligatur, Auch innerhalb der verschiedenen Teile der
Handschrift kann diese Ligatur in zwei Formen vorkommen: Einmal in der, daß der auf
den Kopf gestellte Schaft des T den Abschwung des e verlängert und somit der Eindruck
entstehen kann, daß diese Verlängerung den aus der Zunge des e bis zur Zeile herabge-
zogenen Balken durchkreuzt (z. B. Abb. 8, rechte Seite [fol. 121 r], Zeile 1). In ARF 1 al-
lerdings kommt konsequent die zweite Form der et-Ligarur vor, bei der der auf den Kopf
gestellte Schaft des T seinen Ansatz deutlich neben der Stelle hat, wo der Abschwung des
e auf den Balken stößt (z. B. Abb. 8, linke Seite [fol. 120vl. letzte Zeile).

An dem 2. Stil im ersten Teil der Armales (ARF 2), der sich nur auf einem Blatt
(fol. 121 r und v, vgl. Abb. 8 und 9) findet, fällt sofort seine gedrängte Schrift auf und die
offensichtliche Tendenz, Platz zu sparen. Sowohl die nach wie vor in rot gemalten Jah-
reszahlen wie auch die Initialen in brauner Tinte am Anfang der Jahreseinträge sind
deutlich kleiner gehalten. Für den Eintrag der Jahreszahl DCCLXXIlI ist so wenig Platz
übrig gelassen worden, daß die Auszeichnungsschrift weit über die Seitenbegrenzung ge-
schrieben werden und die Angabe der Kapitelzahl daher entfallen mußte (vgl. Abb. 8,
rechte Seite). Auch für den nächsten Jahreseintrag wurde zu wenig Platz gelassen, so daß
man hier gezwungen war, die IIIlzur Jahresangabe DCCLXXüber die Zeile zu schreiben
(vgl. Abb. 9, linke Seite). Auffällig an diesen beiden Jahreszahlen ist darüber hinaus, daß
hier kein unziales, sondern ein kapitales D verwendet wurde. Der Gesamteindruck die-
ser Schrift ist wieder deutlich geschlossener. Die Ober- und Unterlängen sind weniger
ausgeprägt, nur mehr manchmal gibt es leichte Verstärkungen der Oberlängen von d, I
und h. Dabei sind die Ligaturen von et und st weniger ausladend geformt. Der Kopf des
g kann leicht offen sein, der Zusammenhang des Bogens mit dem rechten Teil des Kop-
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fes wird wieder klar ersichtlich, r steht auf der Zeile, während s die Zeile leicht durchsto-
ßen kann. Im Unterschied zu ARF 1 sind auf diesen beiden Seiten die ra-Ligaturen aus-
schließlich mit Minuskel-a ausgeführt. Dafür kommt ebenso konsequent die et-Ligatur
in der Form vor, bei der der auf den Kopf gestellte Schaft des T den Abschwung des e
verlängert.

Der größte Teil der Annales regni Franeorum von 742 bis 814 ist in ARF 3 geschrie-
ben (fol. 122r bis 143v, vgl. Abb. 9, rechte Seite und 10, linke Seite), ein Schriftstil, der
hohes kalligraphisches Niveau ohne die Strenge der vorhergehenden Stile vermittelt.
Schon die allgemeine Strukturierung des Textes gibt ein viel ruhigeres Bild. Während in
ARF 1 die Jahreszahl am Ende des Eintrags zum vorhergehenden Jahr oder in einer
eigenen Zeile steht (et inmutavit se numerus annorum in ... ), in ARF 2 dafür nicht viel
Spielraum war, ist in ARF 3 die Jahreszahl konsequent an den Anfang des entsprechen-
den Eintrags geschrieben. Die Jahreszahlen, die nun wieder mit dem unzialen 0 für 500
beginnen, sind mehr durch ihre Farbe als ihre Größe Orientierungspunkte im Text. Ein
weiterer Unterschied zur Ausgestaltung und Strukturierung der Armales in ARF I und 2
ist, daß neben den roten Jahres- und Kapitelzahlen nun auch die Initialen am Beginn der
Jahreseinträge rot eingefärbt sind. Der Ausgewogenheit und Konsequenz des Layouts
entspricht auch der allgemeine Eindruck der Schrift, die trotz ihrer fast typographischen
Perfektion auch teilweise locker geschrieben wirkt. Einer der wichtigsten Gründe für
diesen Eindruck scheint mir zu sein, daß die Buchstaben im Mittelband etwas kleiner als
bei den anderen Stilen geschrieben wurden, was vor allem die verhältnismäßige Gestal-
tung der Ober- und Unterlängen erleichterte. Das kann man vor allem an den Ligaturen
von et und st beobachten, die weder besonders hoch in die Oberlänge gezogen wirken,
noch den gedrungenen Eindruck wie in anderen Teilen des Codex vermitteln. Der Kopf
des g ist hier wieder geschlossen, die Schäfte von rund s durchstoßen meist leicht die
Zeile, die Oberlängen von d, I und h sind zumeist gar nicht, nur manchmal leicht ver-
stärkt. Der zweite Strich des x endet hier auf der Zeile. Die et-Ligatur ist wieder wie in
ARF I gestaltet.

Vergleicht man nun die Ergebnisse der paläographischen Abgrenzung der drei Stile
mit denen der Untersuchung der Lagen, so wird deutlich, daß dieser Textabschnitt aus
verschiedenen Bausteinen sorgfältig zusammengebaut worden ist. ARF 1 entspricht der
16. Lage, der jedoch die letzten 3 Blätter fehlen. Doch wird der Text auf dem ersten
Blatt der 17. Lage, einem Quinio, im ARF 2-Stil fortgesetzt. Diesem Blatt, das auf die
nur mehr als Falze erhaltenen Gegenblätter der letzten drei Folia der 17. Lage folgt, fehlt
allerdings selbst das Gegenblatt, ohne daß zwischen I23v und 124r, wo dieses gewesen
sein hätte müssen, ein Textverlust festzustellen ist. Damit ist klar, daß fol. 121 erst nach-
träglich eingefügt worden sein muß, und damit erklärt sich auch die gedrängte Schrift
des ARF 2, der auf diesen beiden Seiten zu finden ist. Hier mußte offensichtlich ver-
sucht werden, einen bestimmten Textabschnitt einzupassen, der durch die Vorgaben des
Textendes mit der letzten Zeile von fol. I20v und des Textanfangs mit der (ursprüng-
lich) ersten Zeile auf fol. 122r bestimmt war. Offenbar hat der Schreiber von ARF 2 früh
erkannt, daß es ihm schwer fallen würde, die notwendige Textmenge auf dem vorhande-
nen Platz einzufügen, und deutlich Platz zu sparen begonnen. Der Eindruck verstärkt
sich auffo!. I2Iv (vg!. Abb. 8 und 9) noch einmal merklich. Trotzdem dürfte es nicht
ganz gelungen sein, denn die beiden Seiten fol. I2Iv und I22r sind die einzigen in dem
gesamten Codex, auf denen die Zeilenzahl 27 nicht eingehalten wurde. Um den Text-
verlauf korrekt herzustellen, mußten auf fol. 12Iv zwei Zeilen am unteren Seitenrand
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dazugeschrieben werden und eine weitere über den Schriftblock auffol. 122r. Es könnte
sogar sein, daß in dieser später hinzugekommenen Zeile versucht wurde, die Schrift des
ARF 3 zu imitieren. Doch einerseits die blassere Tinte, aber auch einige andere der er-
wähnten Merkmale lassen erkennen, daß es sich hier um ARF 2 handelt. So zeigt diese
nachträglich hinzugefügte erste Zeile auf fol. 122r die innerhalb dieses Armales- Teils nur
im ARF 2 Stil verwendete et-Ligatur, x hat den in die Unterlänge gezogenen zweiten
Strich, der Kopf des g ist leicht offen, der Bogen nicht gequetscht, der Schaft des r steht
auf der Zeile, der des s durchstößt sie leicht. Wenn also diese erste Zeile auf fol. 122r erst
dazukam, nachdem die Seite zuvor in ARF 3 geschrieben wurde, dann muß das auch für
das eingefügte Blatt 121 r und v gelten, dessen Textbeginn sich wiederum an dem Ende
des in ARF I gehaltenen Teils auf fol. 120v orientieren mußte. Da ARF 2 somit nur
geschrieben werden konnte, wenn die beiden anderen Teile schon vorlagen, läßt sich der
Zeithorizont der Montage des gesamten Abschnitts (Annales regni Franeorum von 742
bis 814) mit der Abfassung der beiden Seiten in ARF 2, also jedenfalls noch im 9. Jahr-
hundert, bestimmen.

Dieser erste Teil der Armales regni Franeorum umfaßt noch zwei weitere Lagen des
Codex (18 und 19) und endet auf der ersten Versoseite der 20. Lage (fol. 143v) mit dem
in Auszeichnungsschrift geschriebenen Explicit Finiunt Gesta domni Karoli magni et
praecellentissimi Franeorum imperatoris (vgl. Abb. 10). Dann beginnt auf fol. 144r die
Vita Karoli magni von Einhard in einer weiteren zu unterscheidenden Schrift. Nach der
Überschrift Incipit uita eiusdem principis beginnt der Text mit dem Satz Cetera quae ad
interiorem atque domesticam vitam pertinentia iam ab hinc dicere exordiar", Wie sorgfäl-
tig hier die Textpassagen aneinandergefügt wurden, und daß es sich nicht um eine "will-
kürliche Trennung der Reichsannalen mitten im Jahreseintrag zu 814"4~oder eine "ver-
stümmelte Vita Karoli"50 handelt, wurde schon angesprochen". Für die Frage einer be-
wußten Zusammenstellung sind die sorgfältig konstruierten Textanschlüsse jedenfalls
ein wichtiges Argument, vor allem da der Abschnitt der Vita Karoli eigentlich nicht im
Lagenverbund mit dem der Reichsannalen steht. Denn das erste Blatt der 20. Lage
(fol. 143) ist wieder ohne Gegenblatt, und auf der letzten Seite dieser Lage (fol. 151v)
endet die Vita Karoli mit den Distichen Gerwards. Auch wenn der Quaternio mit der
Vita Karoli damit als unabhängiger Textbaustein betrachtet werden kann, ist es hier vor
allem die Ausgestaltung des Anschlusses, die eine bewußte Zusammenstellung deutlich
macht. Einerseits ist nämlich die Überschrift Vita eiusdem principis in die erste von den
im Codex auch sonst üblichen 27 Zeilen geschrieben, war also genau hier vorgesehen.
Der zweite Hinweis, daß der Textbeginn der Vita an dieser Stelle mit der Passage aus
c. 18 der Edition auch ursprünglich so geplant wurde, ist der große Raum, der für die
Initiale C am Anfang des ersten Satzes freigehalten wurde. Neben dieser kommt im ge-
samten Vita Karoli- Teil nur noch einmal eine weit kleinere Initiale vor, und zwar am Be-
ginn des Testaments Karls des Großen in der dritten Zeile von fol. 150r. Die Schrift von
fol. 144r bis 151v zeigt auch hohes kalligraphisches Niveau, wirkt aber strenger als ARF
3 und ist deutlich breiter und runder (vgl. Abb. 11). Für diesen stark gebundenen Stil

" Einhard, Vita Karoli rnagni, c. 18, ed. Holder-Egger (wie Anm. 22) 21 bzw. Rau (wie Anm. 22)
188.

4'1 Kurze, Reichsannalen (1894) (wie Anm. 16) 318.
'0 Vg!. die Einleitung in Einhard, Vita Karoli magni, ed. Rau (wie Anm. 22) 161.
" Vg!. oben S. 38.
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gibt es ausgezeichnete Vergleichsbeispiele aus dem Sainr-Amand-Skriptorium, ein mög-
licherweise für Saint-Denis geschriebenes Sakramentar Paris. Bibliotheque Nationale.
Ms. lat. 2291 und das Glazier Sakramentar der Pierpont Morgan Library G 57S!. Die
Einzelformen der Schrift. die von McKitterick als "best quality exporr script" bezeichnet
wird'", erinnern an manche Charakteristika von ARF 1. Die Oberlängen von d. h. und I
haben Verstärkungen. Die rt-Ligarur wird ebenfalls nicht in die Oberlänge gezogen. die
ra-Ligatur konsequent mit geschlossenem cc-a gebildet. Auch hier ist der Kopf des g ge-
schlossen und der Bogen. der weit links ansetzt. kann die schnörkeIförmige Nachzeich-
nung des Knicks in der Unterlänge haben. Der zweite Strich des x geht schräg. manch-
mal mit einem kleinem Schwung in die Unterlänge. Die Buchstaben rund s stehen auf
der Zeile. Vielleicht kann man aus diesen auffälligen Ähnlichkeiten der Einzelformen
und der Unterschiedlichkeit der Gesamteindrücke schließen. daß sich der Schreiber von
ARF 1 um dieses kalligraphische Muster bemühte. ohne allerdings die Ausgewogenheit
und typographische Perfektion der Schrift des Einhard- Textes zu erreichen.

Die Fortsetzung der Annales regni Franeorum anschließend an den Vita Karoli- Teil
beginnt nach einer leergelassenen Seite (I52r) auf I52v mit der eindrucksvollen Über-
schrift Incipit GestaHludouuici imperatorisfilii Karoli magni imperatoris, die mehr als die
Hälfte dieser Seite einnimmt (vgl. Abb. 12). Der Großteil dieses Abschnitts der Annales
von 814 bis 829 in den letzten drei Lagen des Codex (Lage 21 bis 23) ist eindeutig im
ARF 3-Stil geschrieben (fol. I53r bis I69r). Nur die erste Seite zeigt eine andere Schrift.
Da hier aber nur 12 Zeilen beschrieben sind (der Rest der Seite wird von der Überschrift
eingenommen), ist die Frage, ob diese Schrift vielleicht dem Stil ARF 2 entspricht. bei
allen Ähnlichkeiten nicht wirklich eindeutig zu beantworten, Deutlich unterscheidet
sich jedenfalls die Schrift dieser Seite von der Schrift des Vita Karoli- Teils davor und der
Schrift der folgenden Seiten des zweiten Annales-Teils im ARF 3-Stil (vgl. Abb. 12). Ein
Blick auf die Lagenskizze kann allerdings zeigen. daß fol. 152 wieder das Gegenblatt
fehit. Ebenso ist zwischen fol. 152 und 153 nur mehr der Falz von fol. 157 erhalten. Da
aber in beiden Fällen an den Stellen der Falze kein Textverlust festzustellen ist. muß das
Blatt mit der eindrucksvollen Überschrift eigens vor den Text dieses Teils der Armales
gestellt worden sein. Nachdem, wie schon erwähnt. die Reichsannalen von fol. I53r bis
I69r wieder im ARF 3-Stil geschrieben sind. wurden auf den letzten 7 Seiten der letzten
Lage von fol. I69v bis I72r eine Genealogia domni Arnulfi und ein Catalogus regum
Franeorum angefügt. Die Schrift dieser Texte vermittelt wieder einen deutlich starreren.
etwas gebauten Eindruck und kann dadurch auch an die Schrift ARF 1 erinnern (vgl.
Abb. 13). Für die besonderen Einzelformen der Schriften trifft das aber nur zum Teil zu.
Zwar haben die Oberlängen auch hier Verstärkungen. doch ragen sie weniger auffällig
über das Mittelband hinaus. Wie in ARF 1 ist die Form des g und die konsequent mit
cc-a ausgeführte ra-Ligatur. Auch der zweite Strich des x wird schräg in die Unterlänge
gezogen. der Schaft des r steht auf der Zeile. der von s durchstößt sie hier. Besonders auf-
fällig ist bei dieser Schrift die rt-Ligatur, bei der die Verlängerung des r-Schaftes in die
Oberlänge mit dem Verbindungsstrich von dessen Spitze und dem Balken des tein
Dreieck bilden. und die sonst in diesem Codex nicht zu finden ist. Auch wenn die
Schrift der beiden kurzen Texte am Ende des Codex konservativer wirkt als ARF 3. so

" Vg!. dazu die Abbildungen 5 und 9 in McKitterick, Carolingian book production (wie Anm. 40)
22 und 27.

,.\ Mckirterick, Carolingian book production (wie Anm. 40) 27.
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können diese aber sicher erst nach dem Armales-Teil geschrieben worden sein, da die
fol. 171 und 172 als Gegenblätter mit den fol. IG7 und IG8 im Lagenverbund sind.

Die Ergebnisse der paläographischen und kodikologischen Untersuchung können
aber nicht nur zeigen, daß mit der Zusammenstellung der Texte im Codex 473 ein klares
Konzept verbunden war, sondern lassen - vor allem für die Teile ab dem Beginn der An-
nales regni Franeorum (ab fol. IIGr) - auch einige Überlegungen zur Frage zu, wie diese
Texte montiert wurden. Offenbar wurden um die Teile, die im ARF 3-Stil geschrieben
wurden, die anderen Texte gruppiert, das heißt um jene Texrpassagen, die in dem Codex
die fol. 122r bis 143v und 153r bis 169r umfassen. Diese beiden Teile dürften ursprüng-
lich eine durchgehende Einheit gebildet haben, der einerseits der Teil der Armales im
ARF 1 und 2 vorangestellt wurde und in die andererseits die Vita Karoli magni und die
erste Seite der Annales mit der Überschrift Gesta Hludouuici imperatoris etc. eingefügt
wurden. Das läßt sich auch daraus sehen, daß auf der letzten Seite des ersten Teils der
Annales, fol. 143v, die letzten 12 Zeilen radiert wurden, nur das Wort excessit in einer
anderen Schrift hinzugefügt wurde, was sich besonders an dem in die Unterlänge gezo-
genen zweiten Strich des x festmachen läßt (vgl, Abb. 10). Nach der großen Überschrift
am Beginn des zweiten Teils der Annales auf der Versoseite des eingefügten Blattes
fol. 152 umfaßt der Text genau 12 Zeilen in einer von ARF 3 klar zu unterscheidenden
Schrift, während auf fol, 144r der Text - wieder in ARF 3 geschrieben - bruchlos fort-
setzt. Mit dem Einschub der Vita Karoli war es also notwendig geworden, den Text auf
fol. 143v, der den Bericht der Reichsannalen nach dem Tod Karls des Großen fortsetzt,
zu entfernen. Diese 12 Zeilen mußten allerdings am Anfang des zweiten Teils wieder
ergänzt werden. Da der Textanschluß aber durch den schon bestehenden Teil ab
fo!. 153r vorgegeben war, ließ die Kürze des zu ergänzenden Textabschnitts einen gro-
ßen Teil der Seite leer, der ausgefüllt werden mußte, was die überproportionale Größe
des Incipirs auf fol. 152v im Verhältnis zu den anderen Auszeichnungen erklären
könnte.

Die Auffälligkeit dieser Überschrift liegt aber nicht nur in ihrer Größe, sondern
auch darin, daß diese Form für Incipits oder Explicirs in der Handschrift nur ein einzi-
ges Mal vorkommt. Sonst wurde überwiegend eine andere Auszeichnungsschrift ver-
wendet, deren Gebrauch in dem Codex auch als Anleitung für den Leser verstanden
werden kann, die Zusammenstellung der Texte als ein Buch über die Gesta fränkischer
Herrscher zu verstehen. Die Schrift ist eine schlanke, konsequent ausgeführte, in roter
Tinte gemalte Capiralis, die sich stark an den Formen der Schrift orientiert, die Bisehoff
als kanonisierte Capitalis bezeichnete (vg!. Abb.2, G, 7, 10)54. Auch wenn sie recht
schwungvoll geschrieben wirkt, bleibt der gebaute Eindruck einer stark stilisierten
Schrift. Die schmalen und, wenn sie in die Oberlänge gehen, etwas gestreckt wirkenden
Buchstaben sind zumeist im Zweilinienschema geschrieben, das sich aus der Blindlinie-
rung im Codex ergibt". Dabei können F, I und P leicht über dieses Zweilinienband hin-
aus gehen, etwas weniger ebenso das S. Die Schlußbalken von N und U, aber auch die

" Vg!. Bischoff. Paläographie (wie Anm. 43) 72 und 77f.; zur Gruppierung und Terminologie von
Auszeichnungsschriften im 8. und 9. Jahrhundert vg!. auch Eva Kes sIe r, Die Auszeichnungsschriften
in den Freisinger Codices von den Anfängen bis zur karolingischen Erneuerung (Denkschriften der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, phi!.-hist. K1. 188, Wien 1986) 25-44.

" Der Schriftraum im Codex ist konsequent 19 mal 13/14 cm (bis auf zwei Ausnahmen, vg!. dazu
oben Anm. 41). Die Blindlinierung sieht für jede Zeile etwa 6-7 mm vor, die Länge der Buchstaben ist
5-6, die Breite etwa 2-3 mm; neben M sind auch N, U etwas breiter.
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Cauda des G werden oft mit dünnen fädenartigen Strichen in die Unterlänge des Zei-
lenbandes gezogen. Das Konzept, das mit dieser Redaktion der Texte vermittelt werden
sollte, verrät schon das Explicit am Ende des Teils mit dem Liber historiae Franeorum
und den Continuationes. Der Abschnitt, der ja schließlich mit Ante omne tempus und
der kurzen Aufzählung der Generationen nach Adam beginnt, und dann die Gesta me-
rowingischer Könige bis zum Tod Kar! Marrells erzählt, wird auf fol. 114v mit Explicit
historia rerum gestarum Carli maioris domus, qui bello Uinciaco babito &gemftedum vie-
tum fogavit. Et alia quam plurima fortitl'"r et utiliter gessit beender (Abb. 6). Daß es der
Redaktion des Codex 473 vor allem um Kontext und Vorgeschichte der Etablierung ka-
rolingischer Herrschaft ging, kann auch zeigen, daß sich die Auszeichnungsschrift nach
der Integration dieses Abschnitts vor allem in den Texten findet, die die Geschichte der
karolingischen Könige erzählen. Dabei wurde auch in den Annales- Teilen auf den Titel
Gesta zurückgegriffen. Auf fol. 120r wurde in den Jahreseintrag von 768 eine Zeile in
der roten Capital is eingefügt, nachdem der Tod Pippins Ill. berichtet wurde: Incipit
gesta Caroli magni regiset Carlomanni ftatris eius (Abb. 7). Dann wurde der Text der An-
nales regni Franeorum wieder mit: Elevati sunt utrique in regnum, domnus Carolus ...
fortgesetzt". Am Ende des ersten Teils der Reichsannalen im Vindobonensis, auf
fol. 143v, ist auch das schon oben erwähnte Explicit: Finiunt gma domni Karoli magni et
praecellentissimi Franeorum imperatoris (Abb. 10) in dieser Auszeichnungsschrift ge-
schrieben. In dieser Schrift ist auch der erste Satz auf fol. 144r, dem Beginn des Vita Ka-
roli magni-Teils geschrieben (Incipit uita eiusdem principis, Abb. 10). Im folgenden Text-
abschnitt Einhards läßt sich am deutlichsten bemerken, daß diese Schrift auch mit einer
Redaktion der verschiedenen Teile der Handschrift verbunden werden kann. und zwar
in der Überschrift der Passage, die auch als das »Testament Karls des Großen" bezeichnet
wird (fol. IS0r). Die ersten Worte der Invocatio, mit der das Testament beginnt - In
nomine Domini Dei - sind nämlich in einer etwas breiteren Schrift mit unzialern 0 und
M geschrieben, doch wird sie in der erwähnten Capitalis rustica durch die Worte omni-
potentis patris etfilii et spiritus sancti ergänzt (Abb. 11). Daß auch der Liber pontifical is-
Teil in das Konzept der Redaktion schon eingebunden war, läßt sich ebenfalls mit Hilfe
dieser Auszeichnungsschrift zeigen, denn das Incipit des an den Schluß des Liber ponti-
ficalis gestellten Textes über die Auffindung der Reliquien Stephans ist exakt in dersel-
ben Schrift gehalten (vgl. Abb. 2).

Für eine Argumentation, den gesamten Codex als fränkisches Geschichtsbuch aus
dem 9. Jahrhundert zu interpretieren, ist der wiederholte Gebrauch der roten Capiralis
entscheidend. So verbindet diese Schrift die drei Blöcke, die auch nach der kodikologi-
sehen und paläographischen Analyse unabhängig voneinander zu betrachten sein könn-
ten, den Liber pontificalis-Abschnitr, den Teil des Liber historiae Franeorum und der
Continuationes und die Geschichtsdarstellung in der Handschrift ab 742. Dieser
Befund und die Ergebnisse der kodikologischen Untersuchung und der Ermittlung der
relariven paläographischen Verhältnisse in dem Codex konnten vielleicht zeigen, in
welch engem Zusammenhang die Teile der Handschrift zu inrerpretieren sind. Ebenso
läßt die Analyse der Verbindungen und Zusammenhänge bereits die strukturierenden
Prinzipien der Zusammenstellung erkennen. Wie die verschiedenen Incipirs und Expli-
cits der Texte zeigen, stehen im Zentrum der Geschichtsdarstellung im Codex 473 die

,. Im Text der Kurze-Edition heißt es hier: Et domnus Carolus n Carlomannus elevati sunt in rrgnum.
domnus Carolus ... (Annales regni Franeorum a. 768, ed, Kurze (wie Anm. 19] 28).
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Gesta der karolingischen Herrscher. Im Zuge dieser Gestaltung fränkischer Geschichte
wird ein reibungsloser Ablauf fränkischer Herrschaft von der Flucht aus Troja bis zu
Ludwig dem Frommen konstruiert. Nach der Analyse der Lagen erhält man dabei den
Eindruck, daß die Anordnung der Armales regni Franeorum als Cesta Karoli und Gesta
Hfudowici dabei nicht nur als narrative Metapher, sondern auch als Aufbauprinzip zu
verstehen ist, da um die Textabschnitte der Annales regni Franeorum (fol. 122r-143v
und fol. 153r-169r) offenbar die anderen Texte gruppiert wurden" Dabei ist interes-
sant, daß das Prinzip der Gruppierung nicht das annalistische Prinzip auf die Berichte
aus anderen Texten ausdehnte, sondern die Annales- Teile in ein narratives Schema der
Gesta karolingischer und vorkarolingischer Herrscher integrierte", Die ausgewählten
Textbausteine, ihre Montage und ihre Betitelung können also erste Indizien dafür sein,
als strukturierendes Prinzip der Handschrift "Genealogie" zu sehen.

Genealogie und Konzept: Die Geschichte der Etablierung
karolingischer Herrschaft im Cvp 473

Daß in den Auszeichnungsschriften der Name Carlus/Carolus auffällig betont wird,
ist sicherlich einer der Gründe dafür, die Zusammenstellung im Codex 473 als Produkt
historiographischer Legitimierung der Herrschaft Karls des Kahlen zu betrachten, wie
Rosamond McKitterick kürzlich vorschlug?". Doch die Stellen der Auszeichnung in dem
Codex sind nicht nur als wiederholte Assoziationsangebote zu verstehen, mit denen auf
die legitime Nachfolge des regierenden westfränkischen Herrschers angespielt werden
sollte. Vielmehr könnte man sie darüber hinaus auch als Orientierungspunkte betrach-
ten, die in der ausgeführten genealogischen Strukturierung fränkischer Geschichte in
dem gesamten Codex ausgelegt sind. Genealogie könnte dabei im Codex 473 nicht nur
als Modell zu betrachten sein, mit dem die korrekte Reihenfolge der Herrschaft bis auf
Kar! den Kahlen dargestellt werden sollte, sondern auch als gedanklicher Rahmen für die
Ordnung der historischen Ereignisse überhaupt. Der mit Explicit gesta domni Carli maio-
ris domus endende Abschnitt mit dem Liber historiae Franeorum und den Continuatio-
nes entwirft eine grundlegende politische Geographie des Kernbereiches fränkischer
Herrschatr'". Darauf und auf die Figuren fränkischer Herrscher als zentrale Punkte der
Orientierung in Zeit und Raum kann auch die Darstellung der Annales regni Franeorum

v- Vg!. dazu auch McKinerick, Political ideology (wie Anm. 4); dies., Constructing the past in the
early Middle Ages: the case of the Royal Frankish Annals, in: Transactions of the Royal Historical Society,
6,h series. vol. 7 (1997) 115-29.

" Vg!. zum Gesta-Titel für Annalen in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts McKitterick,
Constructing the past (wie Anm. 57) 119 Anm. 70; Janet Ne Iso n, Translating images of authority: the
Christian Roman Emperors in the Carolingian World, in: Images of Authority. Papers presented to Joyce
Reynolds, ed. M. M. Mackenzie - C. Rouchee (Cambridge 1989) 194-205; vg!. auch Hans- Werner
Go e t z , Von der res gesta zur narratio rerum gestarum. Anmerkungen zu Methoden und Hilfswissen-
schaften des mittelalterlichen Geschichtsschreibers, in: Revue beige de Philologie et d'Histoire 67 (J 989)
695-713.

'<' McKitterick, Political ideology (wie Anm. 4).
oo Vg!. dazu Walter Po h I, Zur Bedeutung ethnischer Unterscheidungen in der frühen Karolinger-

zeir, in: Sachsen und Franken in Westfalen, ed. Hans-Jürgen Häßler - Jörg Jarnut - Manbias Wemhoff
(Studien zur Sachsenforschung 12, Oldenburg 1999) 193-208; Helmut Re im it z, Ein fränkisches
Geschichtsbuch aus St. Amand. Studien zur Wahrnehmung von Identität und Raum im frühen Mittel-
alter (masch, Diss. Wien 1999) bes. 166-186.
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im Codex 473 aufbauen. Die Beschreibung der Etablierung der karolingischen Könige
läuft in diesen Texten parallel zu einer gedanklichen Aneignung geographischer Verhält-
nisse oder - wie man vielleicht sagen könnte - einer Genealogie fränkischer Königreiche.

Wie wichtig Genealogie für die Orientierung in Zeit und Raum der fränkischen
Geschichte des Codex 473 ist, können auch die letzten Seiten des Codex zeigen. Auf nur
drei Seiten ist die Geschichte der Abfolge von Königen und Königreichen bis zu Ludwig
dem Frommen beschrieben. Wie ein Inhaltsverzeichnis zu den Texten fränkischer
Geschichte im Codex umfaßt die Aufzählung allerdings nicht nur die karolingischen
Herrscher, sondern bezieht auch den im Codex durch den Liber hisroriae Francorum-
Teil erzählten historischen Abschnitt ein?'.

*Priamus' et Antenor egressi a Troia venerunt in Secambria, et inde in Pannonia, et inde
in Meotides paludes, et inde iuxta ripas fluminis Reni in exrrerna parte Germaniae. Isti
fuerunt principes. Marchomire er Sonone de genere Priami er Antenoris; Faromundus
primus rex de ipso genere, et Chlodio filius ipsius rex. Post Clodium Merouecus rex. Post

5 Merouecurn Hildericus rex. Post Hildericum Chlodoueus rex, cuius mater Basina de To-
ringa. Post Chlodoueum quattuor filii eius, Theodericus, Clodomirus. Hildeberrus et
Flotharius regnum eius inter se dividunt. Post obiturn illorum filii illorum partiri sunr
regnum. Hildebertus regnum Hildeberti, avunculi sui, a Parisiaca civitate usque Garom-
nam fluvium accepit, Guntramnus sedem Chlodomiri ab Aurelianis civitate torarn Bur-

10 gundiam accepit, Sigebertus sedem Teoderici sumpsit Remiscium usque Renum fluvium.
Hilpericus regnum patris sui Chlotharii Franciam accepit, sedem Suesionis. Post mortern
Sigeberti filius eius Hildeberrus ipsam partem regni et sedem sumpsit. Ipse postea primus
Italiam tributariam fecit. Post mortem Hilperici, qui a muliere sua insidiante inrerfecrus
est, filius eius Lotharius Franciam ipsum regnum et sedem Suesionis, quam pater habuit,

15 sumpsit. Tunc Landricus maior domus primus constituirur, Mortuus est vero rex Gun-
tramnus, vir bonus, et filius Hildeberti regis fratris Guntramni. Theodericus ipsum reg-
num Burgundiam invadit. Mortuus est autern Hildebertus rex, et filius eius Theodeber-
tus ipsum regnum accepit. Theodericus rex germanum suum Teotberturn regem occidit
et ipse a Deo * percussus et mortuus est. Franci aurem super Neustriam et Burgundiam

20 Chlotharium regem constituunt, Mortuo Chlothario rege, Dagoberrus filius eius
regjnjurn accepit. Post Dagoberrurn filius eius Chlodoueus regnavit, accepitque reginam
Baltildem de Saxonia, ex qua genuit Chlotharium et Hildericum et Theodericum. Ipse
rex brachium sancri Dionisii abscidit, ideoque ipsa progenies cecidit. Et sub ipso rege
Herchanoldus maior domus consriruirur, Franci Chlodoueum regem de regno eiciunt, et

25 tonso capite Corbeiam dirigunt, filiusque eius Chlotharius in regno Franeorum est eleva-
tus. Mortuo Herchenaldo, Hebroinus maior domus est constitutus, Post mortern Chlo-
tharii Uulfaldum quendam quasi in regem constiruunt, sed postea eiecro eo de regno
Theodericum fratrem Chloharii regem constituunt; Leodesium, filium Erchenaldi,
maiorem domus elevanr, et Ebroinum tonso capite in Loxouio dirigunt. Postea egressus

30 de Loxouio Leodesium occidir, et suum principatum recepir, et sanctum Leodegarium"

• Initiale P von Priamus.
b Verbessert aus Leodegaum durch über die Zeile eingefügtes ri.
61 Cvp 473. fol. 17Ir-l72r. Der bisher einzige Editor des Textes, Pertz (wie Anm. 28) 30&-312. hat

den fehlenden Text mit Hilfe einer Pariser Handschrift aus dem 11. Jahrhundert ergänzt (vgl. 306). Als
Hypothese für die Textgestalt sind die Ergänzungen herangezogen worden und in eckiger Klammer aus-
gewiesen. Die Interpunktion folgt modernen Regeln. die wenigen Abkürzungen wurden aufgelöst. Satz-
anfange und Eigennamen wurden groß geschrieben. außer bei Eigennamen wurden u und v nach dem
Lautwert normalisiert.
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episcopum et germanum eius Gerinum et sanctum Uigilium episcopum interfecir'. Pip-
pinus et Martinus, duces super Austrasios, pugnam inierunt contra Ebroinum et Teode-
ricum regem. Qui fugati sunr ab exercitu Teoderici ibique Martino interfecto, Pippin us
dux ad propria reversus est. Ebroino a quodam Franco inrerernpto, Uuarattonem maio-

35 rem domus elevant, Post Waratronem Bertharius" maior domus constituirur, et filios suos
Drogonem et Grimaldum duces instituit, qui fuerunt de Blictrude qui et aliam duxit
uxorem Chalpaidam, ex qua genuit filium nomine Carlum. Post mortem Pippini Drogo
maior domus est constitutus. Defuncto Drogone et Grimaldo interfecro, * [Pippinus
mortuus est. Post mortern Theoderici filius eius Chlodoueus in regno successit. Post

40 morrern Chlodouei regnavit Hildebertus. Post mortern Hildeberti filius eius Dagobertus
regnavit. Theodebaldus ma]ior domus [elevarus est, filius Grimoaldji. Mortuo Dago-
berm rege, [Hilpejricus in regno est elevatus, et Rage[n]fridus maior domus consrirurus.
Quibus fugatis a Carolo duce ex Uinciaco, Chlothar[ium] regem consriruit, Quo de-
funcro", iterum predicturn Hiljpjericurn restituit, Et hoc mortuo, Theodericum regem

45 fecit. [Isro] quoque mortuo, Hildericus successit. Qui iussu Romani ponrificis depositus
in rnonasrerio trusus est; [in quo] principarus priorum regum finitus est. Sub ipso
[igirur] memorato Hilderico Carolus dux defunctus, Pippin]o filiol suo administrarionern
regni reliquid. Qui Pipinus [auctoriltate aposrolica sedem regni et principarum rotlius
regijrninis obrinuit, Post cuius obiturn Carolus, glorjiosus] rex, totius imperii guberna-

50 cula gloriosiss[ime rexit.] Quo post xlvii annum sui principatus r[ebus humanis] ex-
empro, Hluduuuicus sedem parris et [coronarn imperia]lem totius regni divina largitate
suscelpit]',

Der Text über die Abfolge der Könige und Königreiche deckt die gesamte Erzäh-
lung fränkischer Geschichte im Codex 473 ab. Von der Herkunftssage des Liber histo-
riae Franeorum über die Continuationes bis hin zu den Annales regni Franeorum mit
deren Ende zum Jahr 829 ist eine geschlossene Reihe der fränkischen Herrscher darge-
stellt. Die Betonung des Textes liegt dabei auf der kontinuierlichen successio. Nach Pria-
mus, Antenor; Marchemire und Sonone wird - entsprechend der Erzählung im Liber hi-
storiae Franeorum - Faromundus als primus rex bezeichnet'". Das war immerhin eine
Frage, die Gregor von Tours noch nicht zu beanrworten vermochte, obwohl er sie in
seinen Historiarum libri ausführlich diskutierte". Nach einer anderen berühmten
Quelle für die Frühzeit der Franken - der Fredegar-Chronik - wäre schon Priamus Kö-

, Verbessert aus inuftcit durch über die Zeile eingefügtes r.
d Verbessert aus Berharius durch über die Zeile geschriebenes t.
, Verbessert aus defonto durch über die Zeile eingefügtes c.
f Mit dieser Zeile endet der Text. Der rechte Seitenrand fehlt zwar hier, aber die linke Hälfte des

Blattes ist erhalten und ab hier freigelassenworden (vgl. Abb. 13).
" Vg!. Liber historiae Franeorum c. 4, ed. Keusch (wieAnm. 10) 244.
hI De Franeorum vrro 1Ygibus, quis forrit primus. a multis ignoratur (Gregor von Tours, Decem libri

historiarum 2. 9 red. Bruno Krusch - Wilhe1m Levison. MGH SS rer.Merov. 1. I. Hannover '1951] 52);
vgl. dazu Ian Woo d. Defining the Franks: Frankish Origins in Early Medieval historiography, in: Con-
cepts of National Identity in the Middle Ages. cd. Simon ForJe - Lesley Johnson - Alan V. Murray
(Leeds Texts and Monographs. New Series 14. Leeds 1995) 47-59; de rs .• The Merovingian Kingdoms
450-751 (London 1994) 33-38; Richard Ger b e rd i n g, The Rise of the Carolingians and the Liber hi-
storiae Franeorum (Oxford 1987) 11-30; vgl. auch Jonathan Ba rIow, Gregoty of Tours and the Myth
of the Trojan Origins of the Franks. in: FMSt 29 (I995) 85-95; Eugen Ewi g, Trojamythos und fränki-
sche Frühgeschichte, in: Die Franken und die Alemannen bis zur Schlacht von Zülpich (496/97). ed.
Dieter Geuenich (Reallexikon für Germanische Altertumskunde, Erg.-Bd. 19, Berlin/New York 1998)
1-30.
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nig gewesen, doch die Geschichte Fredegars birgt eine Reihe von Schwierigkeiten für
eine Darstellung einer kontinuierlichen Genealogie?'. Erst nachdem sich das von Troja
vertriebene Volk unter König Friga, dem Sohn des Priamus, geteilt hatte. erhielt der
eine Teil, der nach Europa gezogen war, von seinem Anführer und König Francio, dem
Sohn Frigas, den Namen Franken. Danach berichtet die Chronik von einer königlosen
Zeit, die erst, nachdem die Franken über den Rhein nach Gallien zogen. mit der Wahl
Theudemers zu Ende ging. Daß Theudemer aus dem Geschlecht des Priamus war, muß
Fredegar nach all den Ereignissen noch ausdrücklich erwähnen'", Chlodio ist der genea-
logische Treffpunkt der Darstellungen Fredegars und des Liber historiae Francorum.
Während aber bei Fredegar der Vater Chlodios der erwähnte Theuderner ist. nennt der
Liber historiae Franeorum als Vater Chlodios - wie auch der Text über die Abfolge der
Könige und Königreiche am Ende des Codex - Faramund'", Die Entscheidung für den
kontinuierlicheren Ablauf des Liber historiae Franeorum ist in der gerafften Darstel-
lung des Textes vielleicht nicht besonders auffällig. sie leitet allerdings eine spezifische
Aneignung merowingischer und auch früher karolingischer Geschichte in diesem
Codex ein.

Die inhaltlichen Verbindungen des Caralogus am Ende des Codex mit dem Liber
historiae Franeorum- Teil beschränken sich im Vindobonensis allerdings keineswegs auf
die Übernahme des Modells allein, sondern zeigen sich auch in ganzen Textpassagen
mit wörtlichen Übereinstimmungen, die um so bemerkenswerter sind, da diese Formu-
lierungen nur im Codex 473 überliefen sind. Dabei geht es allerdings nicht nur um
eine Genealogie, die über eine tatsächliche Verwandtschaft den kontinuierlichen Ablauf
der Dinge erfaßt, sondern um die Genealogie der merowingischen Königreiche. So hat
zu Beginn und gegen Ende der Text über die Abfolge der Könige und Königreiche die
geraffte Form einer Königsliste. Nach Chlothar beginnen aber sich mehr und mehr
Sätze um das Gerüst der Auflistung von Königen und ihrer Nachfolge zu ranken. So
können schon die ersten auffälligeren Zusätze darauf aufmerksam machen, daß es sich
hier nicht nur um eine successio regum, sondern auch um eine genealogia regnorum han-
delt. Während nach dem Tod Chlodwigs lediglich erwähnt wird, daß seine vier Söhne
dessen Reich unter sich aufteilten", wird die Reichsteilung der nächsten Generation
(nach Chlothar 1. im Jahr 561) ausführlicher kommenrierr". Die Stelle der Reichstei-
lung nach Chlodwig ist im Cvp 473 ebenso knapp dargestellt wie in ihren Vorlagen aus
den verschiedenen Historiae Franeorum. den ersten sechs Büchern Gregors von Tours,
und ihren Exzerpten in Fredegar und dem Liber hisroriae Francorum'". An der Stelle al-

.. Vgl. Fredegarii Chronicon 2, 4-6, ed. Keusch (wieAnm. 14) 45 f. und ebd, 3. 2, 93.
6' Franci electum a se regl!,sicut prius fol!rat, crinitum, inquirmtes diligmtn; 0( gml!Tr Priami, Frigi et

Francionis SUP" se creant nomen Tbeudemarem (Fredegarii Chronicon }, 9, ed. Keusch [wie Anm. 14]
94.)

66 Liber historiae Francorum, c. 4, ed. Krusch (wie Anm. 10) 343 f., vgl. oben die Wiedergabe des
Textes aus Cvp 473, fol. 171r, Zeile 4.

67 VgI. oben die Wiedergabe des Textes aus dem Cvp 473, fol. 17Ir, Zeile 6f.
.. Vgl. oben die Wiedergabe des Textes aus dem Cvp 473, fol. 171r, Zeile 7-11.
69 Gregor von Tours, Decem libri historiarum 3, I, ed. Keusch (wie Anm. 63) 97: Difuncto igitur

Chlodovecho regi, quattuor filii (jus, id est Tbeudericus, Cblodomeris, Chiltkbmus atque Chlothacharius.
regnum eius accipiunt et inter SI! I1ltqua lantia dividunt. Fredegarii Chronicon 3, 29, d. Keusch (wie
Anm. 14) 103: Quattuor filii Clodoueo, id est Theudericus, Chlodomem, Chiltkbmus et Chlotharius, reg_
num eius equo ordine inter se deuiderunt. Liber hisroriae Francorum, c. 19, ed. Krusch (wieAnm. 10) 274:
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lerdings, wo in der nächsten Generation die Söhne Chlothars I. sich das Reich auftei-
len, wird nicht nur - wie in den erwähnten Texten zur fränkischen Geschichte - zu je-
dem König die entsprechende sedes erwähnt, sondern sind im Text über die Abfolge der
Könige und Königreiche am Ende des Codex auch die regna durch zusätzliche Formu-
lierungen charakterisiert. So nimmt etwa Hildebert das Reich seines Onkels mit glei-
chem Namen a Parisiaca ciuitate usque Garomnam fluvium und Guntram die sedes Chlo-
domiri ab Aurelianis ciuitate totam Burgundiam, erhält Sigibert die sedes Teoderici, Remis-
dum usque Renum fluvium und Hilperich das Königreich seines Vaters Chlothar
Franciam, sedem Suesionis", Damit geht der Text über die Abfolge der Könige und Kö-
nigreiche über die Inforrnarionen hinaus, die die Versionen der Historia Francorurn?!
zu dieser Stelle bieten, die zu jedem König nur die Übernahme der entsprechenden se-
des erwähnen",

Nach dieser expositio regnorum beginnt der Text um den Tod und die Nachfolge
der Könige zu wuchern, bezieht die Aufzählung der maiores domus ein, und gibt immer
wieder zusätzliche Informationen. Fast zwei Seiten des nicht ganz dreiseitigen Textes
werden im Codex von dieser Textpassage eingenommen. Es sind allerdings genau diese
Ergänzungen, die in dem, was sie an Inforrnarionen aus dem historischen Kanon der
Historia Franeorum auswählen und verändern, die Notwendigkeit der expositio regno-
rum deutlich machen. Der Text braucht die fränkischen regna nämlich zur Disposi-
tion, denn die Geneaologie der Könige und Königreiche konzentriert sich in dem klei-
nen Text am Ende des Codex ausschließlich auf die Königreiche Neustrien und Bur-
gund.

So wird Chlothar 11. in dem kleinen Text nicht von Ausrrasiern und Burgundern
und den reliqui Franci zum König erhoben, wie es im Liber historiae Franeorum zu lesen

Igitur post mortem Chlodouechi "gis, hii qUilttuor filii eius, Theudericus, Chlodomiris, Childebertus et Chlo-
tharius "gnum eius inter st aequaliter diuidunt.

7U Vgl. oben die Wiedergabe des Textes aus dem Cvp 473, fol. 171r, Zeile 8-11; zu Hildebert als
Nachfolger im regnum Hildeberti vgl. unten S. 58.

-r Zu dieser Bezeichnung der Geschichtsdarsrellungen nach Gregors ersten sechs Büchern vgl. Wai-
ter Go ff art, From Historiae to Historia Franeorum and back again. Aspects of the textual history of
Gregory of Tours, in: Religion, Culture and Sociery in the Early Middle Ages. Studies in Honour of Ri-
chard Sullivan, ed. Thomas F. X. Noble - John J. Contreni (KaIamazoo/Michigan 1987) 55-76, zur Gre-
gorrezeption vgl. auch Martin He in ze Im ann, Gregor von Tours (538-594), .Zehn Bücher Ge-
schichte". Hisroriographie und Gesellschaftskonzepr im 6. Jahrhundert (Darmsradr 1994) 167-175;
der s., Gregoire de Tours .pere de l'hisroire de France'", in: Histoires de France, hisroriens de France, ed.
Yves-Marie Berce - Philippe Contamine (Paris 1994) 19-45; d e r s , - Pascale Bourgain, L'oeuvrede
Cregoire de Tours: la diffusion des manuscrirs, in: Gregoire de Tours er l'espace gaulois, ed, Nancy Gau-
rhier - Henry Galinie (13' supplement it la Revue Archeologiques du Centre de la France, Tours 1997)
273-317.

71 Gregor von Tours, Decem libri hisroriarum 4, 22, ed, Keusch (wie Anm. 63) 155: Deditque sors
Cbariberto regnum Hildeberti sedemque hab= Parisius, Guntramno uero regnum Cblodomeris ac tenere se-
dem Aurilianensem, Cbilperico uero Chlothari, patris (ius, catbedramque Sessonias habere, Sygiberto quoque
regnum Tbeuderici Udnnque habere.

Liber hisroriae Francorum, c. 29, ed. Keusch (wie Anm. 10) 289: Accepitque Charibertus regnum
Childeb(rti, sedemqu( constituit Parisius; Guntramnus regnum Chlodomeris aecipims, Aurilianis sedem insti-
tuit; Chilpericus vero regnum Clotarii patris sui accipüns, Sumionis civitate sedem statuit. Sigibertus autem
regnum Theutkrici accepit, et stdem hab= Remis eivitaum eonstituit.

Fredegarii Chronicon 3, 55, ed. Keusch (wie Anm. 14) 107 f.: Dedit sors Gairiberto regnum Chi!d(-
bati, Parisuos udnn habens, Guntramnus vero "gnum Chlodomms, udnn habens Aurilianis, Chifperieo
regnum Chlotharii, patris eius, catht'Jram Soissiones, Sigybmum quoque "gnum Theuderiei, sedem Mittens.
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isr", oder - wie in der Fredegar-Chronik - zum Herrscher von Burgund und Austra-
sien'", sondern im Text über die Abfolge der Könige und Königreiche im Codex 473 von
den Franci in Neustrien und Burgund zum König gemacht". In der weiteren Folge wer-
den in der Liste des Codex 473 dann auch nur mehr jene Könige berücksichtigt. die in
Neustrien und Burgund regierten. Selbst die von 673 bis 675 dauernde Herrschaft des
austrasischen Königs Childerich 11.in Neustrien und Burgund wird hier unterdrückr-v,
Die Continuationes und ihre Vorlage für die ersten zehn Kapitel. der Liber hisroriae
Franeorum, berichten für diese Zeit, daß die Franci König Theuderich Ill. gestürzt und
seinen Hausmeier Ebroin ins Kloster Luxeuil geschickt hätten -. Daraufhätten sie Chil-
derich, der in Austrasien regierte, zu ihrem König erhoben, der gemeinsam mit seinem
dux Wulfuald regierte", Da sich der Charakter des Königs als leuis atqu( citatus nimis
herausstellte, wurde auch er von den Franci vertrieben und sein Bruder Theuderich wie-
der als König anerkannt". Im Text über die Abfolge der Könige und Königreiche am
Ende des Codex 473 sind diese Berichte mit dem kryptischen San: post mortem Chlotba-
rii Uulfoldum quendam quasi in regem constituunt wiedergegeben", Der Name Childe-
richs ist in der Version der Königsliste in diesem Zusammenhang nicht genannt. und
daß Wulfuald eigentlich der austrasische maior domuswss, wird ebenfalls nicht erwähnt.
Theuderich wird auch erst nach der Vertreibung Wulfualds König und sein Königtum
damit auch als niemals unterbrochen dargestellt.

Eine Reihe von Informationen, die einen austrasischen Eingriffim neustro-burgun-
disehen Königreich hätten bedeuten können, werden im Text am Ende des Codex 473
verschwiegen oder geglättet. Auf die Niederlage der austrasischen duces Pippin und Mar-
tin gegen den neustro-burgundischen maior domus Ebroin, von der der Liber historiae
Franeorum und die Continuationes erzählen, wollte man in der Darstellung der Königs-
liste allerdings nicht verzichten", wohl aber auf den Bericht des berühmten Sieges
Pippins 11.in der Schlacht von Tertry'".

Im Text des Liber historiae Franeorum wird das Kapitel der ersten Auseinanderset-
zung Ebroins gegen die austrasischen ducesmit der Erläuterung der genealogischen Stel-
lung Pippins 11.eingeleitet, ebenso natürlich in den Conrinuariones, Ausdrücklich wird
daraufhingewiesen, daß er der Sohn des edlen Franken Ansegisel sei. In der Genealogia
domus Carolingicae wurde Pippin damit als Enkel Arnulfs von Men und des austrasi-

" Liber historiae Francorurn, c. 40. ed. Krusch (wie Anm. 10) 310.
,. Fredegarii Chronicon 4. 43. ed. Krusch (wieAnm. 14) 142.
" Vgl. oben die Wiedergabe des Textes aus dem Cvp 473. fol. 171v. Zeile 19f.
76 Vgl. Wood. Merovingian Kingdoms (wieAnm. 63) 227-229.
77 Liber historiae Franeorum. c. 45. cd. Krusch (wieAnm. 10) 317; Fredegarii Continuationes. c. 2.

ed. Krusch (wieAnm. 14) 16B.
" Liber historiae Franeorum. c. 45. ed. Krusch (wieAnm. 10) 317; Fredegarii Cominuationes. c. 2.

ed. Krusch (wieAnm. 14) 168.
79 Liber hisroriae Franeorum c. 45. ed Keusch (wie Anm. 10) 318; Frcdegarii Continuariones, c. 2.

ed. Krusch (wieAnm. 14) 168f.; vgl. Wood. The Merovingian Kingdoms (wie Anm. 63) 224f.
80 Vgl. oben die Wiedergabe des Textes aus dem Cvp 473. fol. 171v, Zeile 26f.; zu Schwierigkeiten

der Interpretation der entsprechenden Stelle im Liber historiae Franeorum vgl. Gerberding. The Rise of
the Carolingians (wie Anm. 63) 78-84.

81 Vgl. oben die Wiedergabe des Textes aus dem Cvp 473. fol. 171v. Zeile 33. vgl. dazu Liber hisro-
riae Franeorum. c. 46. ed. Krusch (wie Anm. 10) 321; Fredegarii Continuationes, c. 3. ed, Keusch (wie
Anm. 14) 170.

" Vgl. dazu Liber historiae Franeorum. c. 4B; ed. Krusch (wie Anm. 10) 323; Fredegarii Continua-
ciones, c. 5. ed. Krusch (wieAnm. 14) 171.
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sehen Hausmeiers Pippin I. eingereiht". Aus den Berichten des Liber historiae Franco-
rum kann man auch erfahren, wie die Linie fortgesetzt wird. Mit Plektrudis hatte Pippin
die Söhne Grimoald und Drogo'", und eine alia uxor brachte seinen Sohn Karl auf die
Welt, einen virum elegantem. egregium atque utileni". Aus den Continuationes kann
man noch erfahren, daß die Mutter Karl Marrells nobilis et eleganswar, und darüber hin-
aus auch, daß ihr Name Alpaida war";

Hier weicht die Darstellung im Text über die Abfolge der Könige und Königreiche
in der Wiener Handschrift wieder von den uns erhaltenen Vorgaben ab. Nach dem Sieg
Ebroins über die austrasischen duces zählt der Text nach der Erwähnung von Ebroins Er-
mordung dessen Nachfolger im neustro-burgundischen Königreich auf: Waratto und
Berchar, dessen Name zuerst Berhar geschrieben und später durch ein über die Zeile ge-
schriebenes tauf Bertharverbessert wurde. Statt der Niederlage Berchars bei Tertry aller-
dings findet man im Text des Codex 473 nun Berttjhar als Gemahl von Plektrudis und
Alpaida und somit auch als Vater von Grimoald, Drogo und Kar! Martell erwähnt". Da-
mit wird die karolingische Genealogie völlig auf den Kopf gestellt, und zwar zugunsten
einer neusrro-burgundischen successio; erst dann folgt die Aufzählung der maiores domus
wieder den Berichten des Liber historiae Franeorum und der Continuationes. Auf diese
Weise wird nicht nur eine verwandtschaftliche Verbindung der Karolinger mit den Me-
rowingern gefunden, sondern auch eine institutionelle Genealogie eines principatus
regum Franeorum entworfen. Der Eingriff, der dabei in die Darstellung vorkarolingi-
scher Verhältnisse vor allem im Text über die Abfolge der Könige und Königreiche so
deutlich zu erkennen ist, zeigt im Codex 473 eine spezifische Aneignung merowingi-
scher Geschichte. Die Aneignung der Geschichte des principatus priorum regum (Franco-
rum) scheint hier vor allem mit dem Bemühen verbunden, die Legitimation westfränki-
scher Herrschaft an eine neustro-burgundische Tradition anzuschließen.

Dieser Eingriff auf die Darstellung des principatus priorum regum beschränkt sich al-
lerdings nicht nur auf die letzten drei Seiten des Codex. Neben den kodikologischen Ver-
netzungen, die bereits besprochen wurden, lassen sich nämlich auch einige weitere in-
haltliche Verbindungen von den drei Seiten am Ende des Codex zu anderen Texten in die-
ser Handschrift feststellen. So wurde etwa bei der Stelle, die als expositio regnorum be-
zeichnet wurde, schon festgestellt, daß hier im Vergleich zu seinen Vorgaben, also den Ver-
sionen in Gregorvon Tours, dem Liber historiae Franeorum und Fredegar, zusätzliche In-
formationen geboten wurden. Soweit aus den kritischen Editionen ersichtlich ist, betrifft
das alle erhaltenen Handschriften, die von Krusch verarbeitet wurden". Die entspre-
chende Stelle aus c. 29 im Liber historiae Franeorum-Teil des Codex 473, dessen Version
ja von Krusch nicht berücksichtigt wurde", bietet allerdings für diese Passage den exakt

" VgL Eduard H I a w i t s C h k a, Die Vorfahren Karls des Großen, in: Karl der Große. Lebenswerk
und Nachleben I (Düsseldorf 1965) 51-82, mit der karolingischen Ahnenrafel am Ende des Artikels.

" Liber historiae Franeorum. c. 48, ed. Krusch (wie Anm. ID) 323.
" Ebd,
,. Fredegarii Conrinuariones, c. 6, ed. Krusch (wie Anm. 14) 172.
s- VgL oben die Wiedergabe des Textes aus dem Cvp 473, fol. 171v, Zeile 35-37.
" Vgl. Gregor von Tours, Decem libri historiarum 4. 22, ed. Krusch (wie Anm. 63) 289 f.; Fredega-

rii Chronicon 3, 55, ed. Krusch (wie Anm. 14) 108 f.; Liber historiae Francorum, c. 29, ed. Krusch (wie
Anm. ID) 289.

,., Vgl. dazu die Einleitung von Krusch und Levison zur MGH Edition (wie Anm. 10) 233; und
oben 5.36.
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gleichen Wortlaut wie im Text über die Abfolge der Könige und Königreiche auf den letz-
ten Seiten des Vindobonensis. Das betrifft nicht nur die Ergänzungen, sondern auch den
abweichenden Namen Hildebert, der ebenfalls in allen anderen Versionen als Chariberr
aufscheint. Diese Abweichung wiederum beschränkt sich nicht nur auf c. 29, sondern
auch auf alle anderen Informationen, die aus der Historia Franeorum über Charibert über-
nommen wurden. Statt Charibert erbt, heiratet und stirbt im Codex 473 Hildebert.

Auch der Satz über die Wahl Chlothars zum König in den fränkischen Königrei-
chen ist in der Liber historiae Franeorum-Version des Codex 473 ebenso verändert
wie im kleinen Text über die Abfolge der Könige und Königreiche: Franci autem SUP"
Niustriam et Burgundiam Chlotbarium regem constituunt. Die Edition von Krusch hat
an dieser Stelle den Satz: His regibus mortuis, Burgundiones et Austrasii, cum reliquis
Francis pace facta, Cblotbarium regem in totis tribus regnis in monarchiam eleuauerunr".
Die Fassung B nach Krusch läßt nur das Won reliquis zu Francis aus, und hat anson-
sten denselben Wortlaut91• Auffällig ist aber nicht nur, daß Chlothar, statt - wie in al-
len anderen Handschriften ausdrücklich bemerkt - in allen drei Königreichen, im
Vindobonensis nur in Burgund und Neustrien zum König erhoben wird. Ebenso in-
teressant ist die Akzenrverschiebung, die mit der Position der Franci in dem Satz ver-
bunden ist. Im Cvp 473 sind in Verbindung mit den Franci überhaupt nur mehr zwei
Königreiche erwähnt. Die Franci sind hier eindeutig als jene Gruppe genannt, die
Chlorhar in Neustrien und Burgund zum König machen konnten. Bekanntlich stellte
die Version des Liber historiae Franeorum, deren Abfassung Krusch für die Jahre
726/27 annahm, die Verhältnisse aus neustrischer Sicht darn. Viele der späteren
Überlieferungen, die Bruno Krusch dann als Rezension B gruppierte, veränderten Be-
tonungen und Akzente des Textes zwar nur leicht, aber genug, daß man von dieser
Gruppe häufig als austrasischer Überarbeitung spricht. Für diesen Kontext - und
wohl auch für diese Einordnung in der modernen Forschung - war aber auch wichtig,
daß der Text der letzten Kapitel des Liber historiae Franeorum als Vorlage für die er-
sten 10 Kapitel der Continuationes der Fredegar-Chronik verwendet wurde, deren
Redaktion mit engen Verwandten der karolingischen Hausmeier assoziiert werden
kann", Repräsentiert also die Version im Codex 473 des Liber historiae Franeorum
aus der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts (die von Krusch immerhin als B-Va-
riante betrachtet wurde?') doch wieder stärker die ursprüngliche neustrische Tendenz
des Liber historiae Franeorum? Daß man von dieser Annahme nicht ausgehen kann,
zeigt schon ein Vergleich mit der Beobachtung Richard Gerberdings, daß die austrasi-
sehen Franken in der Darstellung des 726/27 abgefaßten Textes durchaus auch als
Franken gesehen werden". Dabei wies Gerberding darauf hin, daß an den meisten

90 Liber historiae Francorum, c. 40, ed. Krusch (wie Anm. 10) 310.
" Ebd.
92 Gerberding, The Rise of the Carolingians (wie Anm. 63) 146-172; vgl. auch Paul Fo u rac re -

Richard Ger b erd i n g, Late Merovingian France: Historiography and Hagiography (Manchester/New
York 1996) 79-87; Wood, The Merovingian Kingdoms (wie Anm. 63) 257-259.

" Vg!. die Einleitung der Übersetzung von Haupt (wie Anm. 14) 7-9; vg!. aber dazu auch Collins,
Fredegar (wieAnm. 12) 113-117; Rosamond Mc Ki ne rick, The illusion of royal power in the Caro-
lingian Annals, in: Integration und Herrschaft im Frührnittelalrer, ed. Waiter Pohl- Maximilian Diesen-
berger (in Vorbereitung).

,. Vg1. die Einleitung in der Edition van Krusch (wie Anm. 10) 233 .
•, Gerberding, The Rise of the Carolingians (wie Anm. 63) 171 f.
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Stellen im Liber, wo über Austrasii geschrieben wird, sie auch als Franci bezeichnet
werden?". Eines seiner Beispiele ist die oben zitierte Stelle über die Wahl Chlothars in
den Versionen der Krusch-Edition". Aber so wie in der Version der Chlorhar-Stelle
im Codex 473, sind auch an allen anderen Stellen, die Gerberding im Liber historiae
Franeorum fand, im Vindobonensis die Austrasier einfach ausgelassen.

Die Passage über Chlothars Erhebung in den Königreichen im Liber historiae
Franeorum- Teil repräsentiert also keineswegs eine der ursprünglichen Fassung des Li-
ber näherstehende Perspektive. Vielmehr kann sie ein weiteres Beispiel für die spezifi-
sche Gestaltung merowingischer Geschichte in diesem Codex sein. Wie schon im klei-
nen Text über die Abfolge der Könige und Königreiche kann man auch diese Eingriffe
in den Text des Liber hisroriae Franeorum im Codex 473 als Aneignung neustro-bur-
gundischer Tradirionen zur Absicherung der Herrschaft im westlichen Frankenreich
inrerprerieren. Dabei hatte schon der Text, den Krusch als Rezension A gruppierte
und der um 726/27 entstanden sein soll, für eine solche Verwendung gute Vorausset-
zungen geschaffen. Die Verbindung von Konsens der fränkischen nobiles mit dem
Herrscher und dem politischen Erfolg der Franken, die der Liber hisroriae Franeorum
deutlich darstellt'", war auch im Kontext einer karolingischen "ideology of consensus"
politisch aktuell')'). Auch ein Leser des ausgehenden neunten Jahrhunderts konnte im
Vindobonensis noch verstehen, daß die fränkischen Könige nichts falsch machen
konnten, solange sie auf den Rat der Franci horten'?'. Die Erzählungen über die
Franci in der Vindobonensis-Redaktion waren auch als "Blick in einen fernen Spiegel"
gedacht. Der Konsens der Könige aus der Zeit des principatus priorum regum (Franco-
rum) mit den neustro-burgundischen Großen sollte als Bild erfolgreicher Regierung
auch im Westfrankenreich Karls des Kahlen verstanden werden. Doch die Konstruk-
tion sozialer Identität im westlichen Frankenreich beschränkt sich im Codex 473
nicht auf einige kleine Stellen oder auf wenige Augenblicke der Assoziation. Die ge-
nealogische Strukturierung der historischen Erzählung im Codex 473 integrierte die
Franci in einen geschichtlichen Ablauf, als dessen Ausgang und Ergebnis die westfrän-
kische Gegenwart verstanden werden sollte.

'l<o Vg!. Liber historiae Francorum, c. 27, 36, 41, ed. Krusch (wieAnm. 10) 285, 304 f., 311.
9- Vgl, ebd. c. 40, ed. Krusch (wie Anm. 10) 310.
" Das zeigt sich besonders deurlich an den Hinzufügungen des Liber hisroriae Francorum-Aurors

zu den Berichten Gregors. Gerberding, der die beiden Texte verglich, meinte, die Beronung der Rolle der
fränkischen nobiles als Beteiligte an der Ausübung von Herrschaft wäre die wohl wichtigste Gruppe an
Hinzufügungen des Liber historiae Franeorum-Autors zum Text Gregors: "He saw a greater role for the
Franci as royal advisors in political affairs in places where Gregory was more likely to leave matters to
kings." (Gerberding, The Rise of the Carolingians [wie Anm. 63] 33).

'N Vg!. zur "Ideology of consensus" in der karolingischen Hisroriographie: McKitterick, Political
ideology (wie Anm. 4); vg!. zu dem Begriff zum Beispiel auch [anet Ne Iso n, Kingship and Empire in
the Carolingian World, in: Carolingian Culture. Emulation and Innovation, ed. Rosamond McKinerick
(Cambridge 1994) 52-87; die s., Legislation and consensus in the reign of Charles the Bald, in: Ideal
and realiry in Frankish and Anglo-Saxon Society, cd, Parrick Wormalcl (Oxford 1983) 202-227; cli es.,
The Lord's anointed and the people's choice: Carolingian royal rirual, in: The Frankish World 750-900
(London/Rio Grande 1996) 99-13 I; Ian Woo d, Kings, kingdoms and consent, in: Early Medieval
Kingship, ed. Peter Sawyer -Ian Wood (Leeds 1977) 6-29; Jürgen H ann ig, Consensus fidelium. Früh-
feudale Interpretationen des Verhältnisses von Königrum und Adel am Beispiel des Frankenreiches (Mo-
nographien zur Geschichte des Mittelalters 27, Stuttgart 1982).

IOU Vg!. dazu Fouracre - Gerberding, Late Merovingian France (wie Anm. 92) 80 f.; Gerberding,
The Rise of the Carolingians (wie Anm. 63) 33.
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Typologie und Ereignis: Kontexte der Gestaltung von
Vergangenheit im Reich Karls des Kahlen

Rosamond McKitterick hat erst kürzlich überlegt, die Geschichtsdarstellung des
Codex aus Saint-Arnand im Zusammenhang mit der Kaiserkrönung Karls des Kahlen
im Jahre 875 zu sehen, "for it is a reminder of all the historical reasons, which made such
an elevation cornprehensible'"?'. In einer Reihe von Vorträgen und - zumeist noch im
Druck befindlichen - Aufsätzen machte dazu in den letzten Jahren Mayke de Jong dar-
auf aufmerksam, welch umfangreiche Kompetenzen karolingische Autoren des 9. Jahr-
hunderts für die gegenwartsbezogene Exegese der biblischen bistoria aus dem Alten
Testament bei ihren Lesern offenbar voraussetzen konnten!". Wie sehr gerade im litera-
rischen Umfeld Karls des Kahlen eine typologische Geschichtsauffassung mit politischer
Legitimation verbunden war, wurde vor kurzem ausführlich von Nikolaus Staubach
gezeigt!". Aber auch McKittericks Untersuchungen zur Historiographie und zur Biblio-
thek am Hof Karls des Kahlen und die Arbeiten von Janet Nelson konnten zahlreiche
Hinweise und Beispiele dafür gebenlO4• Als besonders auffälliges Beispiel daraus könnte
im Vergleich mit dem Codex Vindobonensis etwa das Carmen de exordio genris Fran-
corum genannt werden, das von einem Anonymus Karl dem Kahlen vermutlich schon
in den ersten Jahren seiner Regierung gewidmet wurde!". Angeblich hatte Karl sogar
selbst den Auftrag zur Abfassung gegebenlO6• Wie auch in der Genealogia Arnulfi im
Cvp 473107 wird hier zunächst die verwandtschaftliche Verbindung von Karolingern
und Merowingern durch die Heirat des gallorömischen Senators Anspertus mit der
Tochter des Merowingerkönigs Chlothar konstruiert!". Die Deutung im Carmen de ex-

'0' McKilterick, Political ideology (wieAnm. 4).
'0' Mayke de J 0 n g, Hrabanus and historia, in: Using the Past in the Early Middle Ages (wie

Anm. 4); die s., Ecclesia gentium: biblical commentary and Carolingian Empire. in: Integration und
Herrschaft (wie Anm. 93); vgl. auch dazu den Band 7/3 (I998) von Early Medieval Europe: The Power
of the Word: The influence of the Bible on Early Medieval Politics.

'0' Nikolaus S tau b a c h, Rex christianus. Hofkultur und Propaganda im Reich Karls des Kahlen
(Picrura er poesis 2, Köln/Weimar/Wien 1993); Nikolaus Sr a u b a c h, Das Herrscherbild Karls des Kah-
len. Formen und Funktionen monarchischer Repräsentation im früheren Mirrelalrer, I.Teil (Münster
1982).

'04 Rosamond Me Kit! e r i c k, The audience for Carolingian historiography, in: Historiographie
im frühen Mittelalter (wie Anm. 1) 96-114; Matthew In n e s - Rosamond McKi r t e r ic k, The wri-
ring of history, in: Carolingian Culture (wie Anm. 99) 193-220. Rosamond Mc Kilt e r i c k, Charles
the Bald and his library: the palronage of learning, in: English Historical Review95 (1980) 2~7; janet
Ne Iso n, History writing at the court of Louis the Pious and Charles the Bald, in: Historiographie im
frühen Mittelalter (wieAnm. 1)436-443; vgl. auch die Biographic von janet Ne Iso n, Charles the Bald
(London/New York 1992),

'0' De exordio gent is Franeorum (ed, Ernst Dümmler, MGH Poetae latini aevi Karolini 2, Berlin
1884) 141-145; Staubach. Das Herrscherbild Karls des Kahlen (wie Anm. 103) 89-95, vgl. auch dazu
Orto Gerhard Oexle, Die Karolinger und die Stadt des heiligen Arnulf, in: FMSI 1 (1967) 250-364,
hier 263 f.; McKilterick, Charles the Bald and his library (wie Anm. 104) 32.

'06 De exordio 9-16, ed. Dümrnler (wie Anm. 105) 142; Sraubach, Das Herrscherbild Karls des
Kahlen (wie Anm. 103) 89.

107 Cvp 473, fol. 169v-170r; Domus Carolingicae Genealogia, ed. Pem (wieAnm. 28) 309.
'OB Vgl. allgemein zur Ansippung der Karolinger an die Merowinger Oexle, Die Karolinger und die

Stadt des heiligen Arnulf (wie Anm. 105) 255; WaIler Go ff a r I, Paul the Deacon's ftGcslaepiscoporurn
Mertensium" and the early design of Charlemagne's succession, in: Traditio 42 (1986) 59-93; Kurt-Ul-
rich J ä sc h k e, Die Karolingergenealogien aus Metz und Paulus Diaconus, in RhVJb. 34 (1970) 190-
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ordio sieht diese Verbindung als das Bündnis von Roma und Francia und damit als Prä-
figuration des karolingischen Kaisertums. Wie auch in der Karolingergenealogie im
Wiener Codex werden die Söhne und Töchter aus dieser Verbindung behandelt, wobei
im Carmen besonders die Heiligen in der Ahnenreihe, Feriolus, Modericus und Tharsa-
cia berücksichtigt werden 109. Harnoldus, der ja an der Spitze der weiteren geneaologi-
sehen Entwicklung steht, kommt nur kurz vor. Darauf folgt die geraffte Aufzählung der
Genealogie bis zu Karl dem Großen. Bis hier ist der Aufbau des Carmen wie auch der
Genealogia im Cvp 473 grundsärzlich gleich, doch dann setzen die beiden Texte ver-
schieden fort. Die Genealogia Arnulfi im Codex 473, die auch als Metzer Karolinger-
genealogie bezeichnet wurde'!", geht nun ausführlicher auf Ansberrs Brüder Deotarius,
Firminus, Gamardus, Agiulfus, Raginfridus und deren Söhne ein, wobei besonders ihre
Beziehungen zu Metz betont werden Ill. Der Autor des Carmen de exordio beginnt nach
der kurzen Aufzählung des genealogischen Gerüsts bis zu Karl dem Großen die großen
Taten und Erfolge des Großvaters Karls des Kahlen zu rühmen. Für diese wie für die an-
deren Passagen liefert der Autor die typologische Deutung gleich mit. So wird das Bünd-
nis Roma und Francia mit: Tu iuuenis, tu puleher eras in semine tali, Karate, multorum
non improvise laborum:", kommentiert. Den Himmel wie seine heiligen Vorfahren er-
reicht Kar! der Kahle als einer der Nachkommen Arnulfs durch seinen Ruhm 113 und für
Karl den Großen thematisiert das Carmen die Wiederkehr des Großvaters im Enkel und
die Namensgleichheit!". Daß bei all den verschiedenen Typologien für den successor re-
gum Karolus das Kaisertum Karls des Großen ausgelassen wurde, paßt bekanntlich nicht
nur zu den frühen Regierungsjahren Karls des Kahlen. Die Bezeichnung Karolus junior
und die damit verbundenen Bilder seiner Auserwähltheit auch als Nachfolger im Impe-
rium mußten bekanntlich noch bis 875 mehr als Argument gegen bestehende und für
zukünftige Verhältnisse verwendet werden 11s.

In einer Zeit, in der das Kaisertum Karls des Kahlen politische Wirklichkeit gewor-
den war, dürfte eine interessante Sammelhandschrift in Reims entstanden sein!". In der
Handschrift, deren Zusammenstellung man jedenfalls noch vor dem Tod Hinkmars von

218, hier 193; Hlawitschka, Die Vorfahren Karls des Großen (wieAnm. 83); zur Überlieferung von Ka-
rolingergenealogien im Westfrankenreich des 10. Jahrhunderts vg!. auch Schneidmüller, Karolingische
Tradition (wie Anm. 36) 86-92.

'I" Vg!. zu den Arnulfingern als progrni~s sancta Ernst K ant 0 row i c z, Laudes regiae. A Study in
Liturgical Acelamadons and Mediaeval Ruler Worship (Berkeley/Los Angeles 1958) 73-75 mit
Anm.31.

'IV Oexle, Die Karolinger und die Stadt des heiligen Arnulf (wie Anm. 105).
'I' Domus Carolingicae Genealogia, ed. Perrz (wie Anm. 28) 310.
'" Deexordio45(,ed. Dümmler{wieAnm.l05) 142.
'" De exordia 73-77, ed. Dümmler (wie Anm. 105) 143:
Vas ... tria scripsistis caelesti nomina /ibro
tu, benedicte dabis subolem, Hamolde, beatam,
qual' teneat tetras, qual' caelum uertice tangat,
qual' iuuenem nostrum hinc usq~ ad sidera tollat.
'" De exordia 88-90 und 124-139, ed, Dümmler (wie Anm. 105) 144f., vgl. auch den Kommen-

tar von Staubach. Das Herrscherbild Karls des Kahlen (wie Anm. 103) 92-94.
'" Vg!. zu der Zeit von 869 bis 877 Nelson. Charles the Bald (wie Anm. 104) 221-253; für die im-

periale Ideologie um Kar! den Kahlen vor 875 vg!. dies., Translating images of authority (wie Anm. 58).
116 Paris, Bibliorheque Nationale, lat. 10758, vg!. dazu Huben Mo r d e k, Bibliotheca capitularium

regum Francorum manuscripta. Überlieferung und Traditionszusammenhang der fränkischen
Herrschererlasse (MGH Hilfsmittel 15, München 1995) 587-605.
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Reims (882) annimmt!", ist neben einer Reihe von fränkischen Kapitularien auch eine
der ältesten Überlieferungen der Vita Karoli magni enthalten. Neben der Lex Salica sind
in diesem sogenannten Reimser Rechtskompendium Kapitularien aus der Zeit Karls des
Großen und Ludwigs des Frommen, aber auch einige Dekrete von merowingischen
Königen enthalten. Als Abschluß der "rechtsrelevanten Texte" (Mordek) wurde das Pro-
tokoll von Ravenna über die Kaiserkrönung Karls des Kahlen aufgenommen, das Proto-
koll einer Synode, bei der sich Karl der Kahle im August 877 sein Kaisertum bestätigen
ließl18. Unmittelbar darauf folgt die Vita Karoli magni von Einhard. Den Zusammen-
hang der Texte in der Reimser Handschrift kann unter anderem ein Inhaltsverzeichnis
zeigen - jetzt auf fol. Iv - das ursprünglich zur Sammlung gehörtel19:

Sequitur lex saliga.
Subiunguntur capitula karoli et bludouuici imperatorum.
Sequitur gesta quomodo domnus bincmarus villam nouiliacum apud damnum karo/um im-
peratorem filium hludouuici imperatoris impetraoit.
Supponuntur capitula karoli et bludouuici multum necessaria brruiter collecta pa loca.
Sequitur gesta qualiter karo/us filius hludouuici foit [actus imperator in roma tempore ioban-
nis apostolici.
Uita etiam karoli magni imperatoris ab einbard dictata.
Subiunguntur descriptio karoli magni M thesauro ipsius qualiter pa loca sanetarum et per
episcopos ac per pauperes eos dispersari fecit.

Der Zusammenhang der Texte in der Handschrift mit genealogischer Legitimierung
kann aber nicht nur durch dieses Inhaltsverzeichnis deutlich werden, sondern wird auch
im "Protokoll von Ravenna" ausdrücklich angesprochen. So wird Karl gleich zu Beginn
des Textes von Papst Johannes VIII. als nepos magni Karoli gefeiert:

... nepotem uidelice: illius quondam magni Karoli, qui rempublicam proeliis auxit, victoriis
dilatauit, sapientia decorault, qui cum omnes ecclesias sublimasset, sempa hoc ei erat in uoto,
hoc semper in desiderio, sicut in gestis quae M eo scripta sunt ugitur, ut sanctam Romanam
ecclesiam in antiquuum statum et ordinem reformarer20•

Auch wenn man nach den Verwendungen des Begriffs gesta im Inhaltsverzeichnis
der Reimser Rechtssammlung vielleicht etwas vorsichtiger geworden ist, so dürfte es sich
bei den von Johannes angesprochenen gestis quae M eo scripta sunt vermutlich um die
Vita Karoli von Einhard handeln.!" Zumindest dürfte das der Redaktor der Handschrift
so gesehen haben, da er unmittelbar an das Protokoll die Einhards- Vita anfügte. Ein
interessantes Detail im Zusammenhang mit dem Text des Protokolls erwähnt Hinkmar
auch in den Annales Bertiniani. Wegen der Synode war im Februar 877 Bischof Adalgar

117 Mordek, Bibliotheca capirularium (wieAnm. 116) 588.
118 Mordek, Bibliotheca capitularium (wie Anm. 116) 604, mit weiterer Literatur; Edition des Pro-

tokolls in: Wilhe1m Alfred Eck h a r d t, Das Protokoll von Ravenna und die Kaiserkrönung Karls des
Kahlen, in: DA 23 (1967) 295-311; vg!. dazu auch PercyErnst Sc h r a m m, Der König von Frankreich.
Das Wesen der Monarchie vom 9. bis zum 16.Jahrhundert I (Darmstadt 21969) 32-35.

119 Mordek, Bibliotheca capitularium (wieAnm. 116) 590.
110 Eckhardt, Das Protokoll von Ravenna (wie Anm. 118) 304.
III Zum Zusammenhang von historiographischen und legislativen Texten im frühen Mittelalter:

Walter Po h I,Memory, identiry and power in Lombard Italy, in: Using the Past in the Early Middle Ages
(wieAnm. 4). Vg!. zur Überlieferung der Vita Karoli magni von Einhard im Westfrankenreich: Schneid-
müller, Karolingische Tradition (wie Anm. 36) 23-26.
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von Aurun nach Rom geschickt worden. Als nun Karl im Sommer desselben Jahres nach
Rom zog. traf er Adalgar in Orbe, der dem Kaiser von den Akten der Synode ein exem-
plar pro munere magna rnitbrachtel+', Darauf geht Hinkmar auf die summa der Synode
ein. die im Jahr davor stattgefunden hatte und die extunc et tune et in perpetuum firma et
stabilis sein sollte!". Auffällig ist an dieser Stelle in den Armales Bertiniani auch. daß
Hinkmar sie mit teilweise wortgleichen Passagen aus dem Protokoll-Text fortsetzt!".

Schon an hand dieser wenigen Beispiele aus verschiedenen Texten. die im Zusam-
menhang mit der Kaiserkrönung Karls des Kahlen zu sehen sind. läßt sich die Überle-
gung McKittericks. auch die Geschichtsdarstellung des Cvp 473 in diesen Kontext zu
stellen, leicht nachvollziehen. Doch es gibt auch noch eine andere Krönung Karls des
Kahlen (und einen Bericht darüber in den Armales Berriniani), zu der die Montage im
Wiener Codex ebenfalls gut passen könnte. So könnte im Zusammenhang mit der Krö-
nung Karls des Kahlen im Jahr 869 im Reich seines erst etwa ein Monat zuvor verstor-
benen Neffen Lorhar 11.in Metz die Betonung der rechtmäßigen Nachfolge für Kar! den
Kahlen noch wichtiger gewesen sein!". Die Frage der Erbfolge war theoretisch völlig
offen. Lothar 11.war ohne einen legitimen Sohn gestorben, und Ludwig der Deutsche,
mit dem Karl erst 867 die Teilung des Lotharreiches vereinbart hatte, war durch eine
schwere Krankheit nicht in der Lage zu reagieren 116. Kar! scheint jedenfalls keine Zeit
verloren zu haben, als er am 23. August die Nachricht vom Tod seines Neffen, der am
8. August gestorben war. erfahren hatte. Von Senlis brach er sofort gegen Osten auf, um
die günstige Gelegenheit zu nützen!". Schon am 5. September trafKarl in Merz ein!".
Davor hatte er in Attigny noch zwei Gesandtschaften erhalten, von denen eine ihn bat,
erst abzuwarten, bis Verhandlungen mit Ludwig dem Deutschen möglich wären. Die

'" Armales Bertiniani ad a. 877 (ed, Georg Waitz. MGH SS rer. Germ. in us. schol, [5]. Hannover
1883. 135. bzw. Reinhold Rau. in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte 11[Ausgewählte Quellen
zur deutschen Geschichte des Mittelalters 6. Darmstadt 1958] 1-287. hier 252).

III Annales Berriniani ad a. 877. ed. Waitz (wie Anm. 122) 136 bzw. Rau (wie Anm. 122) 252.
'" In der Ausgabe von Rau fehlt der Verweis auf den Text der Synode: Annales Bertiniani ad a. 877.

ed. Waitz (wie Anm. 122) 135 bzw. Rau (wie Anm. 122) 252; Eckhardt, Das Protokoll von Ravenna
(wie Anm. 118) 298.

'" Vgl. zu 869 Janet Nelson. The Frankish Kingdoms 814-898: the West, in: The New Cam-
bridge Medieval History 11:c. 700-900. ed. Rosamond McKinerick (Cambridge 1995) 125 f; Nelson.
Charles the Bald (wieAnm. 104) 219-223; Staubach. Herrscherbild (wie Anm. 103) 263-271; Hans H.
Ant 0 n, Verfassungspolitik und Liturgie. Studien zu Westfranken und Lotharingien im 9. und 10. Jahr-
hundert. in: Geschichtliche Landeskunde der Rheinlande. Befunde und raumübergreifende Perspekti-
ven, ed. Marlene Nikolay-Panter - Wilhe1m Janssen - Wolfgang Herborn (Köln. Weimar. Wien 1994)
94-101; Oexle, Die Karolinger und die Stadt des heiligen Arnulf (wie Anm. 105) 351 f; vgl. auch für die
Zeit bis zum Tod Lothars 11.:Smart Air lie. Private bodies and the body politic in the divorce case of
Lotbar 11.in: Past & Present 161 (November 1998) 3-38; Gerd Te II e n b a c h, Die geistigen und poli-
tischen Grundlagen der karolingischen Thronfolge. in: FMSt 13 (1979) 184-302; zur politischen Ge-
schichte des rt'gnum Lotharii: Egon B0 sh o f Lorharingien, Lothringen: Vom Teilreich zum Herzogtum.
in: Zwischen Gallia und Gerrnania. Frankreich und Deutschland. Konstanz und Wandel raumbestim-
mender Kräfte. Vorträge auf dem 36. Deutschen Historikertag. Trier. 8.-12. Oktober 1986. ed. Alfred
Heir (Trier 1987) 129-153; Ursula Pe n n d 0 r f. Das Problem der Reichseinheitsidee nach der Teilung
von Verdun (München 1974) 62-67.

11(, Vgl, Annales Bertiniani ad a. 869. ed. Waitz (wie Anm. 122) 100f bzw. Rau (wie Anm. 122)
192; Annales Fuldenses ad a. 869 (ed. Friedrich Kurze. MGH SS rer. Germ, in us. schol, [7]. Hannover
1891,68f.

u- Vgl. Annales Bertiniani ad a. 869. ed. Waitz (wie Anm. 122) 101 bzw, Rau (wie Anm. 122) 192.
'" Nelson, Charles the Bald (wie Anrn, 104) 219,
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andere, zu der auch der Metzer Bischof Adventius gehörte, forderte ihn auf. so schnell
wie möglich nach Metz zu kommen!". Dort wurde Kar! am 9. September in der Ste-
phansbasilika in einer in den Annales Bertiniani ausführlich geschilderten Zeremonie
gekrönt, bei der neben Karl als Hauptfiguren Bischof Adventius von Merz und Hinkmar
von Reims auftraten':",

Schon 1982 hat Nikolaus Staubach die recht umfangreiche Repräsentationsarbeit,
die man in Zusammenhang mit der Metzer Krönung Karls des Kahlen im Jahre 869
bringen kann, ausführlich besprochen 131. Im 1993 erschienenen zweiten Band seiner
Untersuchung zur Hofkultur und Herrschaftspropaganda Karls des Kahlen diskutierte
er unter anderem fünf Kar! dem Kahlen gewidmete Carmina des Sedulius Scorrus'V.
Während Ludwig Traube die Entstehung sämtlicher Gedichte des Sedulius zwischen
848 und 858 annahm!", konnte Staubach überzeugende Argumente bringen. die als
Anlaß für die Abfassung der fünf Gedichte des Sedulius die Metzer Krönung 869 erken-
nen lassen!", Von den für andere Herrscher verfaßten Carmina sind nach ihrer Unter-
suchung durch Staubach diese fünf durch einen .Kembesrand von eigenen, unverwech-
selbaren Themen und Motiven" zu unterscheiden!". Darunter ist wieder die Betonung
der Namensgleichheit mit Karl dem Großen, um die Auserwähltheit Karls des Kahlen
hervorzustreichen'P'. Darüber hinaus kann in diesen Gedichten, besonders erwa in Cae-
sar erat Carolus, die genealogische Darstellung strukturierendes Prinzip sein!". Für die
typologische Deutung der beiden Herrscher werden aber auch biblische Assoziationen
verwendet, die zum bekannten Bild Karls des Großen als novus David Karl den Kahlen
als novus Salomon stellen. Im einem besonderen Zusammenhang mit den Legitirnations-
bemühungen Karls für seine Metzer Krönung kann man noch eine weitere biblische Sze-
nographie aus dem Alten Testament interpretieren, in der die genealogische Reihe Kar!
der Große - Ludwig der Fromme - Karl der Kahle als Abraham - Isaak - Jakob aktua-
lisiert wird!". Ebenso wie Jakob den väterlichen Segen erhielt, den der Vater nicht für
ihn, sondern für seinen erstgeborenen Bruder Esau vorgesehen hatte, so wird im Car-
men auch für Kar! "eine Vorzugsstellung beansprucht, die ihn zur benedicta proles seines
Vaters Ludwig/lsaak und zum benedictus heres des dynastischen Erbes machen soll"!".
Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um das r(gnum Lotbarii wird die Bibel-

'" Annales Bertiniani ad a. 869, ed, Wairz (wie Anm. 122) 101 bzw, Rau (wie Anm. 122) 192.
'''' Annales Bertiniani ad a. 869, ed, Wairz (wie Anrn' 122) 102-105 bzw, Rau (wie Anm. 122)

194-200.
'31 Staubach, Das Herrscherbild Karls des Kahlen (wie Anm. 103) 239-271; vgl. aber auch schon

Schramm. Der König von Frankreich (wie Anm. 118) 24-29.
132 Staubach, Rex christianus (wie Anm. 103) 197-221. Dabei handelt es sich um die Carmina 12,

14, 15,28,44 (Sedulius Scortus, Carmina led. LudwigTraubc, MGH Poetae Latini aevi Carolini 3, Ber-
lin 1896]151-240; neueste Edition von I.Meyers, CCCM 117 [Turnhout 1991».

IJJ Ludwig Tr a u b e. 0 Roma nobilis. Philologische Untersuchungen aus dem Mittelalter (Abhand-
lungen der Königlichen Bayrischen Akademie München, phil, hist. KI. 19.2. München 1891) 297-395.
hier 342£

'" Staubach. Rex christianus (wie Anm. 103) 198.
", Ebd. 199.
13' Vgl. den Beginn von Carmen 12: Indite rector ave, ed. Meyers (wie Anm. 132) 28; Staubach.

Rex christianus (wieAnm. 103) 201.
137 Carmen 28, ed. Meyers (wie Anm. 132) 51; vgl. dazu Sraubach, Rex christianus (wie Anm. 103)

212-215.
'" Carmen 12, ed. Meyers (wie Anm. 132) 29.
1.19 Staubach. Rex christianus (wie Anm. 103) 205.
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stelle auch in einem Brief des Papstes Hadrian 11.verwendet, allerdings mit deutlich an-
derer Auslegung. Hadrian II., der den Bruder Lothars II., Kaiser Ludwig 11. in seinen
Bemühungen um die Nachfolge im regnum Lotharii unterstützte, argumentiert in sei-
nem am 5. September 869 ausgestellten Brief mit der erwähnten Bibelstelle den An-
spruch Ludwigs. Die Kaiserkrönung Ludwigs durch den Papst noch zu Lebzeiten von
dessen Vater, Lothar I., wird hier analog zur benedictio Jakobs gesehen und damit das
Recht auf das gesamte Erbe des Vaters Ludwigs 11., Lorhar I./Isaak, begründet!"; Die
auffälligen Parallelen in den beiden Texten sind nicht nur wichtige Hinweise für die Da-
tierung der fünf Sedulius-Carmina in den Kontext der Metzer Krönung Karls, sondern -
was für die vorliegende Untersuchung vielleicht noch wichtiger ist - können auch einen
Eindruck vermitteln, mit welch literarischen Mitteln und Strategien diese Auseinander-
setzungen geführt werden konnten.

Als Teil der Anstrengungen Karls, sich im regnum Lotharii durchzusetzen, sind si-
cherlich die Zeremonie der Metzer Krönung selbst sowie auch die Aufzeichnungen dar-
über zu betrachten. Dabei ist lange diskutiert worden, ob es sich in der Abbildung einer
Krönungszeremonie in einer Karl dem Kahlen gewidmeten Prachthandschrift um die
bildliehe Darstellung der Metzer Krönung handeln könnte. Dieser Codex - das Metzer
Sakramentarfragment - gehört zu einer Gruppe von Prachthandschriften. die Kar! der
Kahle in den Jahren 869/70 erhalten hatte!", Auf fol. 2v zeigt diese Handschrift einen
jugendlichen Herrscher, der zwischen zwei ihm halb zugewandten Bischöfen steht und
über dessen Haupt eine von der Hand Gottes aus einem Wolkenband herabgereichte
Krone schwebt (vg!. Abb. 14). Daß diese Gestalten trotz zahlreicher Deutungsversuche
nicht wirklich identifiziert werden konnten, liegt einerseits daran, daß in dem unvollen-
det gebliebenen Sakramentar die erklärenden Bildtituli zu dieser Darstellung fehlen. An-
dererseits scheint die eindeutige Interpretation aber auch dadurch erschwert, daß offen-
bar versucht wurde, "das Herrscherbild des Sakramentarfragments von dem konkreten
historischen Bezug zu lösen und ihm eine allgemeinere symbolische Bedeutung zuzu-
weiseri'T':', wie Floreruine Mutherich vor allem im Hinblick auf die standardisierten
Darstellungen späterer Zeiten bemerkte. Tatsächlich könnte für die Darstellung um 869
die Auflösung der Typologie in konkrete Herrschergestalten weniger wichtig gewesen
sein als es das der modernen Forschung ist!". So hat schon Staubach darauf hingewie-

"" Hadriani II papae epistola 19 (ed, Ernst Perels, MGH EE 6, Berlin 1925) 722, Z. 15-22.
14' Paris, Bibliotheque Nationale, lat, 1141; Faksimile: Floreruine M ü the r i eh, Sakramentar von

Metz, Fragment, Ms.lat. 1141 Bibliotheque Nationale, Paris. Vollständige FaksimileAusgabe (Codices Se-
lecti 28, Graz 1972); Joachim Ort, Krone und Krönung. Die Verheißung und Verleihung von Kronen in der
Kunst von der Spätantike bis um 1000 und die geistige Auslegung der Krone (Mainz 1998) 51 f. und 280 nr.
63; Percy Ernst S c h r a m m - Karoline M ü the r ich, Denkmale der deutschen Könige und Kaiser I. Ein
Beitrag zur Herrschergeschichte von Karl dem Großen bis Friedrich 11. (Veröffentlichungen des Zentral-
instituts für Kunstgeschichte in München 7, München 21981) Nr. 51, 133 f.; Wilhe1m Kö hIe r - Flo-
rentine M ü the r ich, Die karolingischen Miniaturen 5: Die Hofschule Karls des Kahlen (Berlin 1982)
165; Rosamond Mc Kit t e r i c k, The palace school of Charles the Bald, in: Charles the Bald. Court and
Kingdom, ed. Margerer T. Gibson - Janet L. Nelson (Aldershot 21990) 336; dies., The Charles the Bald and
his library (wie Anm. 104) 39; Staubach. Rex christianus (wie Anm. 103) 223-234.

'" Mütherich, Das Sakramentar von Metz (wie Anm. 141) 14.
'" Vg!. Raymond La n t ie r -Jean Hu b e r r, Les origines de l'art francais (Paris 1947) 173 für

Pippin 111.,Stephan 11.und Gregor den Großen; Philippe Lau e r, Iconographie earolingienne. Vivien et
Charlemagne, in: Melange en hommage a la mernoire de Fr. Marrroye (Paris 1940) 201-204 für Karl den
Großen, Gregor den Großen und Hadrian I.;J. C roq u i so n, Le .Sacrarnentaire Charlemagne", in: Ca-
hiers archeologiqucs 6 (1952) 55-70 für Karl den Großen, Gregor den Großen und Gelasius I.; Albert
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sen, daß die Krönungsgruppe gemeinsam mit dem Bild auf fol. 3r zu interpretieren ist,
auf dem Papst Gregor der Große dargestellt ist (vgl. Abb. 14). Die Rolle Gregors in der
Bildkomposition ist für Staubach die des Verfassers des römischen Sakrarnenrars!", wäh-
rend in der Herrscherdarstellung der Auftraggeber. Stifter oder Benutzer der Hand-
schrift zu sehen wäre. der dem Autor des Buches Gregor "in bewußter programmatischer
Gegenüberstellung zugesellt ist"145.Doch gerade im Zusammenhang mit den literari-
schen Seraregien Karls des Kahlen im Kontext der Jahre um 870 könnte man auch an
eine "politisch-aktuellere" Interpretation denken. Ein Hinweis für das Verständnis der
beiden Seiten könnten vielleicht auch hier zwei Briefe aus der Korrespondenz Karls
geben. die im Kontext der Auseinandersetzungen mit Hadrian II. nach 869 geschrieben
wurden. In beiden Briefen wird ein Zitat Gregors des Großen verwendet. das die Souve-
ränität von Karls fränkischer Herrschaft beronr!":

Quibus referimus, quia ut beatus dicit Gregorius, nos regesFraneorum ex regia gmere proge-
niti, non episcoporum uicedomini, sed terre domini hactrnus foimus camputati":

In einem zweiten Brief aus dem Februar/März 872 wird das Gregorzitat nocheinmal
verwendet!". Am Beginn des Briefes findet sich auch eine interessante Passage, die ein-
drucksvoll das Selbstverständnis (und auch das Selbstbewußtsein) des fränkischen Herr-
schers darstellt:

Quod eorsum dicimus, quia cogitis nos indecentibus potestati regi( litteris uestris tnhonora-
tum, inconuenientibus episcopali modestie vestrae mandatis grat'arum, contumeliis et obpro-
briis dehonestatum, aliter quam vellemus mente pacifica vobis rescribere, UI tandem animad-
uertatis, quamquam perturbationibus bumanis obnoxium, in imagine tamrn dei
ambulantem esse nos hominem, habere sensum paterna et auita successione, dei gratia, regio
nomine ac culmine sublimatum; et quod his majus est. christianum, catbolicum, fidei ortho-
doxae cultorem, sacris litteris ac /egibus tam rcclesiasticis quam saularibus ab infantia ern-
ditum, nullo crimine publico in audientia episcopali legaliter ac regulariter accusatum, mi-
nime autem conuictunr'",

In diesem zweiten Brief erkannte Janet Nelson im Vergleich mit dem ersten. der ver-
mutlich von Hinkmar geschrieben wurde. einen "new and highly individual tone" und
hat überlegt, im Autor dieses Briefes Karl den Kahlen selbst zu sehen':", Ob man nun in
dem Brief "the first and only text that can be plausibly ascribed to Charles himself";'

M. Fr i end. Two manuscripts of the school of St. Denis, in: Speculum 1 (1926) 59-70. der für Chlod-
wig, Remigius und Arnulf von Metz argumentiert. Für die überzeugendste Variante hält dies auch Oexle,
Die Karolinger und die Stadt des heiligen Arnulf(wieAnm. 105) 356; zusammenfassend zur Diskussion
auch Wolfgang Bra u n fe Is. Die Welt der Karolinger und ihre Kunst (München 1968) 391.

'« Sraubach, Rex chrisrian us (wie Anm. 103) 227.
,., Ebd. 230.
'46 Drei Briefe Karls des Kahlen an Papst Hadrian 11. (ed. Wilfried Hanmann, Die Konzilien der

karolingischen Teilreiche 860-874. MGH Concilia 4. Hannover 1998) 530-547, nr. 1 und 2.
,,, Ebd. 530. Z. 6-8.
,,, Untk sicut vobis rescripsimus et nunc ilerum scribnr nobis non pigrum, sed rogmu causa nuroarium

eSI, quia reges Francorum ex regio genere gmili non episcoporum vice domini, sed In-rae domini hactenus
foimus compulati, ... (Ebd. 537. Z. 20-22).

,,, Ebd. 533, 5-14.
,'" Janet Ne Iso n, Not bishops' bailiffs but lords of the eanh: Charles the Bald and the Problem of

Sovereignty, in: The Church and Sovereignty: Essays in Honour of Michael Wilks. ed. Diana Wood
(Studies in Church History. Subsidia 9, Oxford 1991) 23-34.

,,, Nelson. Charles the Bald (wie Anm. 104) 236.
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sieht oder nicht, für die Frage, wie man die Bildkomposition im Metzer Sakramentar in-
terpretieren kann, ist vor allem wichtig, daß dieses Gregor-Zitat im Zusammenhang mit
den literarischen Strategien der Zeit um 870 eingesetzt wurde. Setzt man in die - auch
bei der Gregor-Darstellung fehlenden - Bildtituli im Metzer Sakramentarfragment die-
ses Zitat ein, dann könnte man jedenfalls die typologisch offene Gestaltung der Krö-
nungsgruppe auf fol. Zv erklären. Die Assoziationen, die mit der Darstellung geweckt
werden sollten, könnten weit mehr Namen fränkischer Könige als Chlodwig, Pippin
oder Karl umfaßt haben. Was dann vor allem mit der Komposition verbunden hätte
werden sollen, wäre die Verkörperung der fränkischen Herrschaft Karls des Kahlen, des
von Gott erwählten dominus terrae gewesen, was von niemand geringerem als Papst Gre-
gor dem Großen attestiert wird. Daß der Papst diese Auserwähltheir aber bestätigt, wäh-
rend die Krönung durch die vom Himmel kommende Hand durchgeführt wird, paßt
dabei nicht nur gut zu der allgemeinen Rhetorik der Auserwähltheir Karls, sondern auch
zur Krönung 869 im regnum Lotbarii. Schließlich argumentierte Hadrian Il. auch für
Ludwigs Recht im regnum Lotbarii mit dessen Kaiseramt, das aber am Hofe Karls des
Kahlen nicht anerkannt wurde. So bezeichnet Hinkmar in den Armales Bertiniani Lud-
wig als "sogenannten Kaiser von Italien"!". Interessant ist dazu auch der Kommentar
der Ereignisse in den Armales Fuldenses, die behaupten, daß Kar! nach der Krönung in
Metz befohlen hätte, ihn als Imperator und Augustus zu adressieren, da er nun duo regna
beherrschen würde!". Auch wenn der Bericht der Armales Fuldenses sicherlich keiner
ist, der Karls Propaganda wiedergeben kann, so zeigt diese Stelle mit den anderen Bei-
spielen, wie eng man die Frage der Nachfolge im Lotharreich mit der Frage der rechtmä-
ßigen Nachfolge im Kaisertum verknüpft sah. In diesem Zusammenhang könnte man
jedenfalls besser verstehen, warum Hinkmar gleich zu Beginn seiner Ansprache bei der
Metzer Krönungszeremonie die göttliche Auserwähltheit Karls für die Herrschaft im
Lotharreich besonders eindrucksvoll ausführt'?':

,,Abgesehen von dem, was unser Bruder der Herr Bischof Adventius in seinem
Namen und in dem Namen seiner sowie unserer Brüder, der ehrwürdigen Bischöfe,
Euch gesagt hat, könnt Ihr auch noch aus folgendem Umstande ersehen, daß es Gottes
Wille ist, daß unser Herr und König, der in dem Reich, das er bisher besitzt und beses-
sen hat, sowohl uns als auch unseren Kirchen als dem ihm anvertrauten Volk zu Nutzen
vorsteht und vorgestanden hat und zu seinem Wohl hilft und geholfen hat, von da unter
Gottes Führung an diesen Ort gekommen ist, wo auch ihr zusammengeströmt seid und
Euch ihm freiwillig ergeben habt, von dem getrieben, auf dessen Anweisung alles Leben-
dige in der Arche Noa, die die Einheit der Kirche darstellt, ohne jeden Zwang zusam-
menkam" ISS.

'" Italiae vocatus imperator (Annales Bertiniani ad a. 863, ed. Waitz [wie Anm. 1221 61 bzw. Rau
[wieAnm.122]116).

" .•... , qui etiam pravorum usus consilio in urbe Mettrnsi diadema capiti suo ab illius civitatis episcopo
imponi et se imperatorem et augustum quasi duo regna possessurus appellare praecepit. (Annales Fuldenses ad
a. 869, ed. Kurze [wieAnm. 126]).

,,. Vg!. dazu Nelson, The Lord's anointed and the people's choice (wie Anm. 99); vg!. auch Stau-
bach, Das Herrscherbild Karls des Kahlen (wie Anm. 103) 252-267, Waiter Sc h Iesi n ge r, Zur Erhe-
bung Karls des Kahlen zum König von Lothringen 869 in Merz, in: Landschaft und Geschichte. Fest-
schrift rur Franz Petri zu seinem 65. Geburtstag (Bonn 1970) 454-475 mit weiterer Literarur vor allem
zur verfassungsgeschichdichen Dimension der Krönung.

'" Praeter ea, quae domnus episcopus et frater nostrr Aduentius vobis ex sua et ceterorum suorum ac
nostrorum fratrum et venerabilium episcoporum voce dixit, in hoc etiam animaduertere potestis, uoluntatem
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Bei der Ansprache Hinkmars ist aber nicht nur im Kontext der Himmelskrönung in
der Metzer Sakramentar-Handschrift bemerkenswert, daß hier Karl in Metz 869 unter
Gottes Führung die von Gott geleitete versammelte Menge trifft. Interessant ist für die
vorliegende Untersuchung daran auch die Behauptung, daß man aus der Geschichte
diesen Willen Gottes erkennen könne, und die Ausführung des Arguments. Die nun fol-
gende teleologische Geschichtsauslegung greift auf Prinzipien der Gestaltung, Motive
und Figuren zurück, die nicht nur im Zusammenhang mit der skizzierten Repräsentati-
onsarbeit stehen. Besonders in ihrer Auswahl und Montage erinnert sie stark an die Ge-
schichtsdarstellung im Codex Vindobonensis. So setzt Hinkmar seine Argumentation
für die Auserwählrheit Karls fort:

"Sein Vater seligen Andenkens, der fromme und erhabene Kaiser Ludwig (Hludowi-
CUS) aus dem Geschlecht des berühmten Frankenkönigs Chlodwig (Hludowicus), der
durch die katholische Predigt des seligen Remigius, des Apostels der Franken, mit sei-
nem ganzen Volk bekehrt, zusammen mit dreitausend Franken, ungerechnet die Kinder
und Frauen, am Abend vor dem heiligen Osterfest in der Metropole Reims getauft und
mit dem vom Himmel entnommenen Öl, wovon wir noch besirzen, gesalbt und zum
König geweiht wurde, über den seligen Arnulf abstammend, von dem dieser fromme
Kaiser Ludwig seinen leiblichen Ursprung herleitete, wurde von dem römischen Papst
Stephan vor dem Altar der Mutter Gones und ewigen Jungfrau Maria zu Reims zum
Kaiser gekrönt, und späterhin, als er durch die Umtriebe von einigen der irdischen Herr-
schaft entsetzt worden war, wurde er für den erwähnten Teil des Reiches nach dem ein-
stimmigen Willen der Bischöfe und des getreuen Volkes vor dem Grabmal des heiligen
Dionysius, des erlauchten Märtyrers, der heiligen Kirche wiedergegeben und ihm in die-
sem Haus, vor dem Altar des Erzmärtyrers Stephan, dessen Name übersetze an .gekrönt'
anklingt, durch die Priester des Herrn unter dem zustimmenden Ruf des getreuen Volks,
wie wir, die wir dabei waren, gesehen haben, die königliche Krone und das Reich wieder
übertragen. Und weil, wie wir in den heiligen Ceschiehren lesen, die Könige, wenn sie
Reiche erlangten, sich die Kronen der einzelnen Reiche aufgeserzr haben, so erscheint es
diesen ehrwürdigen Bischöfen nicht unpassend, wenn Ihr einmütig dafür seid, daß
König Kar! zum Zeichen der Besitzergreifung dieses Reichs, aus dem Ihr zu ihm aus
freien Stücken gekommen seid und Euch ihm ergeben habe, durch Priesterhand vor
diesem Altar gekrönt und mit der heiligen Salbung Gott geweiht werde."'\6

Dei me, ut praesens domnus et rex noster; qui in parte regni, quam bactenus tenet et tenuit, et nobis ecclesiisque
nostris et populo sibi commissa uti/iter praeest ac praefoit et salubriter prodest et profoit. inde ad hunc locum
Domino ducente peruenerit; quo etiam VDS eius inspirations confiuxistis, et ipsi VDS sponte commendasrii, cuius
instinctu animata omnia in arcam Noe, significantem ecclesiae unitatem, nullo eogenu contenerunt (Annales
Bertiniani ad a. 869, ed. Rau [wieAnm. 122] 198f.. vg!. ed. Waitz [wie Anm. 122J 104).

'16 Quia sanctae memoriae pater suus domnus H/udowicus Pius, imprrator augustus. ex progenie Hludo-
wici regis Franeorum incliti, per beati &migii Franeorum apostoli catholicam praedicationrm cum integra
gente conuersi et cum tribus Franeorum milibus, exceptis paruulis et mulieribus, vigilia sanctae paschal' in
Remensi metropoli baptizati et caelitus sumpto cbrismate, unde adhuc habemus, perunai et in "?,em sacrati,
exortus per bearum Arnu/fom, cuius came idem Hluelowicus Pius augustus originnn duxil camis. l't a Ste-
phano papa Romano ante sanctae Dei genetricis et semper virginis Mariae altaIY Rnni in imperatolYm l'1t
coronatus et demum factione quoruntiam terreno imperio tkstitutus, in pnudictam "[,ni partem unanimitate
episcoporum et fidelis populi ante sepulchrum saneti Dyonisii aimii martyris ecclesial' sancta~ m rrdditus, rt
in hac domo ante hoc altare protomartyris Stephani. cuius nomen interplYtatum resOlUt!.corolUttus'. pn-
Domini sacerelotesacclamatione fidelis populi, sicut vidimus qui adfoimUJ, corona "[,ni err imperio mtitutus.
Et quia ut in histor;is sams ll'gimus, rrges quanelo regna obtinuerunt. singulorum regnorum sibi diademata
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Bei dieser auffälligen Dichte von Parallelen in der historischen Argumentation
Hinkmars zur Krönung Karls in Metz und den Textbausteinen des Cvp 473 könnte man
tatsächlich überlegen. ob nicht auch dieser Codex eines der fine books für Karl war. die
gerade aus der Zeit um 869 erhalten sind!". Wie in der Wiener Handschrift ist Ludwig
der Fromme auch bei Hinkmar Bezugspunkt der genealogischen Argumentation. Der
Blick. der dabei bis zum Merowinger Chlodwig/Hludowicus zurückreichr, und die
Karolinger als Verwandte einerseits der merowingischen Könige und andererseits der
Familie Arnulfs von Metz darstellt. ist auch in der Strukturierung der Montage im Vin-
dobonensis wiederzufinden. So fällt auf. daß im - oft sehr stark gekürzten - Liber histo-
riae Franeorum- Teil des Wiener Codex der Teil. der über Chlodwig erzählt. mit dem
Umfang des Textes der Krusch-Edirion weitgehend übereinstimmt. Mehr als die Hälfte
des gesamten Textabschnitts (9 von 18 folia) im Codex Vindobonensis erzählen die
Taten Chlodwigsv".

Die verwandtschaftliche Beziehung der Karolinger zu Arnulf von Metz und den
Merowingern wird im Cvp 473 durch die Genealogia domni Arnulf beschrieben. Ein
Zeichen dafür. daß man dabei bei der Herstellung des Codex besonders sorgfältig sein
wollte. könnte vielleicht darin die seltene Schreibung des Chlodwig-Sohnes Chlothar als
Flotbarius sein. Während sonst der Name für Chlorhar I. im ganzen Codex konsequent
mit Chlorharius geschrieben wird. kommt er nur dreimal als Flotharius vor. das aber an
drei durchaus bemerkenswerten Stellen. Einmal taucht Flotbarius für Chlorhar in der
Genealogia domni Arnulfi dort auf. wo er als Schwiegervater von Ansbertus und somit
als Urgroßvater Arnulfs von Merz erwähnt wird". Die anderen beiden Passagen finden
sich im Caralogus regum Franeorum am Ende des Codex. wo er im Bericht über die sue-
cessioChlodwigs als dessen Sohn bezeichnet wird'?", und in der entsprechenden Stelle im
Liber hisroriae Franeorum 161. Während aber in den beiden kurzen Texten am Ende des
Codex die Figur. die mit Flotharius beschrieben wird. nur einmal erwähnt wird. ist das
im Liber historiae Franeorum öfter der Fall. allerdings wird er an allen weiteren Stellen
als Chlotharius geschrieben. In ihrem seltenen Gebrauch im Codex Vindobonensis
könnte die Form Flotbarius als Spur inrerpretiert werden. welche Bedeutung man diesen
Verbindungen bei der Herstellung des Codex beimaß. Es ist allerdings auch naheliegend
zu vermuten. daß diese Tradition zu einer Zeit besonders wichtig war. in der Metz auch
tatsächlich zum Reich Karls des Kahlen gehörte. also von September 869 bis zum Ver-
trag von Meersen im August 870162•

imposuerunt, non incongruum oidetur istis oenerabilibus episcopis, si uestrae unanimitati placet. ut in obtentu
regni, untie vos ad ilium sponte contenistis et uos ei commendastis, sacerdotali ministerio ante hoc altare coro-
netur et sacra unctione Deo consecretur (Annales Bertiniani ad a. 869. ed. Waitz [wieAnm. 122] 104 f. bzw.
Rau [wieAnm. 122]198-201).

,,, Nelson. Charles the Bald (wie Anm. 104) 234. Neben dem Metzer Sakramentar wurden Karl
869/70 auch noch zwei weitere Prachthandschriften gewidmet, vg!. dazu Staubach. Rex chrisrianus (wie
Anm. 103) 221-223; McKitterick, Charles the bald and his library (wie Anm. 104) 37-40.

,,, Für den vergleichbaren Abschnitt (C. 1-42) in der Edition umfassen die Berichte zu Chlodwig
erwa ein Drittel des Abschnitts im Liber historiae Francorum.

'w Cvp 473, fol. 169v; vgl. auch Domus Carolingicae Genealogia, ed. Pertz (wieAnm. 28) 308, Ge-
nealogiae Karolorum, ed, Wairz (wie Anm. 29) 245.

'60 Vgl. Cvp 473. fol. 171t, oben S. 52 Zeile 6 f.
'6' Vgl. zu den anderen Parallelen der Texte im Codex oben S. 57-59.
"., Vgl. den Vertrag zu Meersen in: Capirularia regum Franeorum 2 (ed. Alfred Boretius - Vikror

Krause, MGH LL 2, Hannover 1897) 194 nr. 251.
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Als eine weitere Parallele der Elemente der Hinkrnar-Ansprache in den Annales Ber-
tiniani und der Zusammenstellung des Cvp 473 kann man die Rolle des Erzmärtyrers
Stephan berrachren'v. Im Zusammenhang mit der Rede Hinkmars scheint der kurze
Text über die Auffindung der Reliquien des Erzmärtyrers Stephan doch mehr als nur
eine Zierleiste für das Ende des Liber pontificalis zu sein. Hinkmar betont in seiner An-
sprache, daß die Krönung Karls ante hoc altare protomartyris Stephani genau an dem Ort
stattfand, an dem auch Ludwig der Fromme nach den Auseinandersetzungen mit seinen
Söhnen 833/34 die corona regni im Jahr 835 wieder erhalten habe. eine Zeremonie. bei
der wohl nicht nur Hinkmar, sondern auch der junge Karl anwesend war'?'. Die Beto-
nung der corona regni ist aber nicht nur im Zusammenhang mit der Übersetzung des
Namens Srephan mit coronatus interessant, sondern wird auch im Catalogus regum
Franeorum des Cvp 473 für Ludwig den Frommen verwendet. Während die Zeit der
Merowingerkönige als principatus priorum regum bezeichnet wird, Karl Martell die ad-
ministratio regni an Pippin weitergibt und dieser auctoritate apostolica den principatus to-
tius regiminis erwirbt, darauf Karl der Große die totius imperii gubernacula gloriosissime
rexit, empfing Ludwig in der Formulierung des Caralogus die corona imperialis totius
regnP65.

Auffällig ist an der Ansprache Hinkmars zu 869 und (wenn man vom Kontext der
Metzer Krönung für die Herstellung des Cvp 473 ausgeht) auch für den Catalogus, daß
beide Texte die Legitimation ihrer Vorgänger durch den Papst durchaus berücksichti-
gen. So könnte man sicherlich bei Hinkmars Bericht der Metzer Krönungszeremonie
fragen, warum er auf den Hinweis der Salbung Ludwigs des Frommen durch Stephan
III. nicht verzichten wollte. Andererseits muß man dazu bedenken, daß die auctoritas
aposto/ica lange Zeit ein wichtiges Mittel karolingischer Propaganda war und sicherlich
auch noch im Rahmen der Herrschaftspropaganda Karls des Kahlen vorausgesetzt
wurdel66• Der Spielraum Hinkmars im Zusammenhang mit der Geschichte päpstlicher
Legitimation könnte daher relativ klein gewesen und ihr vollkommenes Ausblenden als
strategischer Fehler betrachtet worden sein. Doch wie schon ausführlich besprochen,
war eine der wichtigsten literarischen Strategien, die zur Herrschaftslegitimation Karls
des Kahlen eingesetzt wurden, seine göttliche Auserwähltheit hervorzuheben. Diese Be-
tonung definierte die Rolle des Papsttums neu. Im Zusammenhang mit der Einleitung
Hinkmars zu seiner Ansprache ist die Salbung Ludwigs in Reims durch Srephan Ill. (wie
auch die Karls des Großen durch Stephan II. in Paris) mehr die Bestätigung des von
Gott erwählten dominus terrae. Auch für die Geschichrskomposirion im Cvp 473 wäre
damit eine mögliche Erklärung für die Aufnahme des Liber pontifical is-Teils bis Stephan
11. gegeben. Ähnlich wie vielleicht in der Gegenüberstellung der Krönungsgruppe mit
Papst Gregor dem Großen im Metzer Sakramentarfragment wäre auch in der Integra-
tion des Liber pontificalis-Teils eine Vereinnahmung der Papstgeschichte für fränkische
Herrschaftslegitimation zu sehen. So wie die merowingische Geschichtsdarstellung sich

,., Zur Überlieferung der gesta Martyrum im Frühmittelalter vg!. die Veröffentlichung der Tagung:
Römische Märtyrer und ihre frühmittelalterliche Überlieferung, ed, Kate Cooper (in Vorbereitung). fur
die Karolingerzeit bes. die Beiträge von Conrad Leyser und Rosamond McKitterick.

'M Vg!. die Formulierung in Hinkmars Ansprache: sicut vidimus qui adfoimus. Karl war nach seiner
Haft in Prüm schon im Februar 834 wieder mit seinem Vater vereint (vgl. Nelson. Charles the Bald [wie
Anm. 104] 92).

'61 Vg!. Cvp 473. 172r.
'66 Vg!. dazu McKitterick, The illusion of royal power (wie Anm. 93).
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an den typologischen Bedürfnissen der Zeit um 869 orientiert, könnte es auch bei der
Darstellung der Gesta pontificum um die Aneignung dieser Geschichte als Kontext der
Etablierung fränkischer Herrschaft gehen. Wie bei der Besprechung der in den Codex
aufgenommen Texte schon erwähnt, gehört die Fassung im Cvp 473 zu einer Gruppe
von Handschriften, deren älteste Version eine Abschrift des Exemplars sein könnte, das
von Papst Leo Ill. an Karl den Großen geschickt wurde!". Darüber hinaus hat diese Fas-
sung eine Reihe von bemerkenswerten Zusätzen, die vor allem die fränkische Geschichte
betreffenl08• So wie die Armales regni Franeorum im Cvp 473 das goldene Zeitalter frän-
kischer Herrschaft beschreiben 10'\ so handelt der Liber pontificalis im Vindobonensis
vor allem im Leben Stephans 11.von einer Zeit, in der die Päpste noch das taten, was sie
tun sollten: die richtigen fränkischen Herrscher untersrürzen'?",

Für die Überlegung, ob die Geschichtsdarstellung in dem Codex aus Saint-Amarid
im Zusammenhang mit der Metzer Krönung Karls des Kahlen entstanden ist, ist aber
auch die Frage wichtig, welche Beziehungen zwischen Karl und Saint-Amand um diese
Zeit bestanden haben. Daß die karolingische Königsabtei im Laufe des neunten Jahr-
hunderts zu einem der wichtigsten kulturellen Zentren des Frankenreichs wurde,
braucht hier nicht näher erläutert zu werden 171. Es zeigt die engen Beziehungen Karls zu
der Abtei, daß schon in den fünfziger Jahren des neunten Jahrhunderts zwei seiner jün-
geren Söhne, vermutlich für die geistliche Laufbahn vorgesehen, nach Saint-Amand
geschickt wurden!", Die Maßnahme gehörte zur politischen Strategie Karls, Auseinan-
dersetzungen zwischen seinen Söhnen zu vermeiden. Während er die beiden regna Neu-
mien (an seinen ältesten Sohn Ludwig) und Aquitanien (an den zweiten Ludwig) ver-
teilte, ließ er auch den drittgeborenen Kar!mann schon im Alter von vier Jahren sehe-
ren!", Für die Loyalität, die Karlmann seinem Vater bis 869 bewahrte, erhielt er eine
Reihe von Abteien, Sr. Medard, Soissons (863), Sr. Germain, Auxerre (866) und um
866/67 auch Sainr-Arnand!". Mit dem Erwerb des Lotharrelches durch Kar! war auch
für Karlmann vorerst ein weiterer Ausbau seiner politischen und wirtschaftlichen Macht
verbunden. Doch durch die Heirat Karls mit Richilde im Jänner 870 änderte sich für
den Sohn aus erster Ehe die Lage völlig, und erst danach findet man Karlmann auf der
Seite der Gegner Karls!", Zum Juni 870 wird berichtet, daß er von Karl gefangenom-
men und nach Senlis gebracht wurde!". Im September 869 zur Zeit der Krönung in
Merz dürfte jedenfalls das Verhältnis noch ungetrübt gewesen sein, denn Karlmann er-
hielt in guter karolingischer Tradition als einer der engsten Verwandten des Herrschers

"," McKitterick, Political ideology (wie Anm. 4).
J(~ McKitterick. Political ideology (wie Anrn. 4); dies .. The illusion of royal power (wie Anm. 93).
J(,' McKitterick, Political ideology (wie Anm. 4).
r-u Vg!. dazu ausführlich McKitterick. The illusion of royal power (wie Anm. 93).
'"' Vgl, McKitterick. Carolingian book production (wie Anm. 40) 14f.; dies .• The Frankish king-

doms under the Carolingians: 751-987 (London 1983) 207-210; Smith. The hagiography of Hucbald
(wie Anm. 40); dies., A hagiographer at work (wie Anm. 40).

'"' Nelson. Charles the Bald (wie Anm. 104) 174 mit Anm. G8.
'".' Janet Ne Iso n, A tale of rwo princes: politics, text and ideology in a Carolingian annal, in: Stu-

dies in Medieval and Renaissance History 10 (1988) 105-141.
'"' Nelson. Charles the Bald (wie Anm. 104) 214; Nelson. A tale of rwo princes (wie Anm. 173)

109; Brigitte K a s r e n, Königssöhne und Königsherrschaft. Untersuchungen zur Teilhabe am Reich in
der Merowinger- und Karolingerzeit (MGH Schriften 44. Hannover 1997) 466-480.

'" Nelson. Charles the Bald (wie Anm. 104) 226; Nelson. A tale of rwo princes (wie Anm. 173).
'"" Armales Bertiniani ad a. 870. ed. Waitz (wie Anm. 122) 109 bzw. Rau (wie Anm. 122) 208.
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die Abtei St. Arnulfin MetzJ77• Mit dem Tag der Krönung, dem 9. September, ist auch
eine im Original erhaltene Urkunde datiert, in der Karl seinem Sohn als Abt von Merz
eine Schenkung im Moselgau macht!". Vielleicht ließ dafür auch Karlmann als Abt von
Saint-Arnand seinem Vater pro munere magno das Buch zur fränkischen Geschichte her-
stellen. Ein Hinweis auf diesen Zusammenhang könnte sich sogar in der Handschrift
selbst finden. Im Teil der Armales regni Franeorum auf fol. 120r (in ARF I) ist in der
oben ausführlich diskutierten Auszeichnungsschrift der Redaktion ein Incipir eingetra-
gen, das neben der häufigen Betonung von Carlus/Carolus auch einmal den Namen
Karlmann besonders hervorhebt. Mitten im Jahreseintrag zu 768 wird über einer Rasur
recht gedrängt nach dem Tod Pippins der Beginn der gemeinsamen Herrschaft Karls des
Großen und Karlmanns mit Incipit gesta Caroli magni "gis et Carlomanni /rams eius ein-
geleitet (vgl. Abb. 7)179.

Zur Krönungszeremonie 869 in der Metzer Stephansbasilika bemerkte Percy Ernst
Schramm, daß es dabei gelungen sei, eine Form zu finden, die .rechtlich wie liturgisch
meisterhaft genannt werden muß"180. Das betrifft nicht nur die Ansprache Hinkrnars,
sondern ebenso alle anderen Bestandteile des Rituals: die Vorstellung Karls durch den
Metzer Bischof Adventius als a deo electus princeps et me, das .Krönungsverspreehen"
Karls und die Ansprache Hinkmars. In dem Dialog mit den anwesenden Bischöfen und
dem popu/us in der Basilika wird die Wahrheit der Aussagen von Adventius, Karl und
Hinkmar durch die Rollen, die sie in dem Ritual in der ralesia sancti Stepbani einneh-
men, bestätigt. Das liturgische Muster der Zeremonie legt den Konsens über sie und die
Zustimmung zu ihr von vornherein festl81. In Hinkmars Bericht der Krönung in den
Annales Bertiniani fehlt in keinem der Sätze, die von einem der Teile zum nächsten
überleiten, der Verweis auf den Kirchenraum, und auch bei der Wiedergabe seiner eige-
nen Ansprache weist er darauf hin, daß sie in hac domo ante hoc altare protomartyris Ste-
phani stattfandl82. In diesem Kontext genügen in der Rede Hinkmars nur einige Hin-
weise, um die ganze Konzeption fränkischer Geschichte anzusprechen, die dem Ritual
Legitimität verleiht und von ihm wiederum bestätigt wird. Diese Konzeption und die
Teleologie dieser Geschichtsbilder stehen auch hinter der Gestaltung des Codex 473.
Das sollte durch den Vergleich der Elemente des Codex aus Sainr-Arnand mit denen der
Metzer Krönung 869 deutlich werden. Doch die festgelegte Bedeutung der Geschichte
durch das Ritual in der ecclesia sancti Stepbani konnte bei der Benützung des Codex
nicht einfach vorausgesetzt werden. Dafür hielt man bei der Redaktion des Cvp 473 of-
fenbar die Revelatio Sancti Stephani als Abschluß der Gesta pontificum für geeignet, ei-
nem Leser zu helfen, den richtigen Zusammenhang mit der Krönungsliturgie in der
Metzer Stephansbasilika 869 herzustellen. Dieser Text ist zugleich eine der Spuren fur
die Bemühungen, die unternommen werden mußten, um gewünschte Interpretationen
zu unterstützen und andere wieder auszuschließen. Das war kein literarisches Spiel einer
abgehobenen Elite, sondern eine mühsam erarbeitete legitimierende Konstruktion von

In Oexle, Die Karolinger und die Stadt des heiligen Arnulf(wie Anm. lOS) 345.
178 Recueil des Acres de Charles II le chauve 2 (ed. Georges Tessier, Paris 1952) 224-226 nr. 328.
m Vgl, oben S. 50.
180 Schramm. Der König von Frankreich (wie Anm. 118) 26.
181 Zu einer ausführlichen Diskussion des liturgischen Charakters der Krönungsaktes vgl. Scaubach,

Das Herrscherbild Karls des Kahlen (wie Anm. 103) 263-271.
182 Armales Bertiniani ad a. 869, ed. Wain (wie Anm. 122) 103. 105 bzw. Rau (wie Anm. 122) 196

und 200.
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Geschichte. "Geschichte als Gegenstand ist immer widerspenstig und widersetzt sich oft
der Deutung und Erzählung"!", Genau damit hängt aber auch der besondere Wert der
Überlieferung im Cvp 473 zusammen. Geht man davon aus, daß der Codex als Teil der
Bemühungen betrachtet werden kann, Karl den Kahlen in den Jahren 869/70 als heres
legitimus durchzusetzen, dann läßt sich in dem Codex auch das Konzept der Gestaltung
von Vergangenheit mit den Möglichkeiten und Bedingungen seiner Umsetzung verglei-
chen. Gerade die Erzählung von Geschichte geschah und geschieht in einem Span-
nungsfeld, in dem das Bemühen um die Durchsetzung einer bestimmten sozialen Sicht
von Geschichte auf eine Reihe von Erwartungen an die Erzählung selbst, aber auch an
die Befolgung gewisser Regeln beim Erzählen trifTt. Genauso wie heute waren auch im
frühen Mittelalter die Bedingungen der Entstehung von Texten mit einer Reihe von dis-
kursiven Strukturen verbunden, die im Text ihre Spuren hinterlassen. Die Intention, das
Konzept oder der plot eines Geschichtswerkes kann eine davon sein. Aber ebenso gehö-
ren zu diesen Spuren auch die Brüche in einem Texr'". Die Untersuchung konnte zei-
gen, daß der Codex eine bewußte Zusammenstellung des 9. Jahrhunderts repräsentiert.
Daher können die materiellen Spuren der Gestaltung im Cvp 473 auch Markierungen
und Bilder dafür sein, wie welche Übergänge gestaltet, Texte verändert, Passagen ausge-
lassen und andere hinzugefügt wurden. Oft sind diese sichtbaren Zeichen der Redaktion
wichtige Hinweise darauf, wie der Blick in die Vergangenheit gelenkt oder abgelenkt
wurde. Ein Beispiel ist die Stelle, an der der Liber historiae Franeorum-Teil endet und
die ersten 24 Kapitel der Continuationes fortsetzen (fol. 108r) 185. Stellt man sich die
verreihten Lagen wieder in ihrer richtigen Reihenfolge vor (also 14, 13, 15), so ergibt
das einen Textverlauf ", in dem nicht nur die kontinuierliche Nachfolge im Königtum
inhaltlich berücksichtigt ist, sondern sogar die Formulierung einem gleichbleibenden
Schema folgtl87• Das Bemühen um Kontinuität an dieser Stelle zeigt auch, daß hier we-
der das Ende des einen noch der Anfang des anderen Textes durch Auszeichnungschrift
oder eine besondere Initiale gekennzeichnet wurde. Doch als optische Brüche bleiben
im Text der Handschrift die noch unter die Zeile hinzugefügten Wörter, die den Satz
über den Tod Dagoberts beenden (annis XL!). Die beiden in dunklerer Tinte hinzuge-
fügten Wörter zeigen, daß der Text ursprünglich auf der nächsten Seite weiterging, und
die beiden Falze zweier herausgeschnittener Seiten vor dem nächsten Blatt sind sichtbare
Zeichen eines nicht vorhandenen Textteils (vg!. Abb. 4). Bekanntlich folgt der Text der
ersten zehn Kapitel der Continuationes dem Liber historiae Franeorum, allerdings erst
ab dessen 44. Kapitel. Mit der Gestaltung der Textanschlüsse im Cvp 473 wird damit ei-
gentlich nur der Rest des 43. Kapitels in der Erzählung ausgelassen. Doch ist diese
kleine Passage, die aus dem Text des Liber historiae Franeorum unberücksichtigt blieb,
der einzige zusammenhängende Bericht in den erhaltenen Quellen zur fränkischen Ge-
schichte, der über den erfolglosen ersten Versuch der Karolinger, an die Macht zu gelan-

IR' Pohl, Paulus Diaconus (wie Anm. 1) 383.
'" Zu einer Anwendung dieser methodischen Grundsätze. die auch die handschriftliche Überliefe-

rung berücksichtigt. vgl. Pohl, Paulus Diaconus (wie Anm. 1) bes. 381-388.
,<' Vgl. oben S. 36 f. und 43 f.
,,(, Ende des Liber historiae Franeorum- Teils auf fol. 99v: Mortuus est autem rex Clipiaco villa plenus

dierum et sepultus in ecclesia Dionisii martyris, regnauit autrm annis XLI Fortsetzung der Continuationes
auf fol. 108r: Igitur Chlodoveus filius Dagoberti .,.

ra- Vgl. oben Anm. 47,
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gen, handelt, den sogenannten "Staatsstreich" Grirnoalds!". Daß diese Geschichte fehlt,
paßt aber nicht nur ins Konzept einer kontinuierlichen successio fränkischer Herrschaft
im Cvp 473. Auch die Art, wie hier die Grimoald-Geschichte unterdrückt wird, läßt
sich gut mit den methodischen Strategien der Montage der Texte vergleichen, die auch
sonst in dem Codex aus Saint-Amand zu finden sind. So konnte die Besprechung des
Textes am Ende des Codex über die Abfolge der Könige und Königreiche zeigen, daß es
der Geschichtsdarstellung vor allem darum ging. die Entfaltung karolingischer Macht
im Kontext der neustroburgundischen Königreiche zu erzählen!". Dafür wurde in dem
Catalogus regum Franeorum statt des austrasischen maior domus Pippin der neusrrische
Berfrjhar zum Vater von Grimoald, Drogo und Karl Marrell gemachti''''. Doch auch hier
könnte man sagen, daß der Autor des Catalogus einfach einen Abschnitt seiner Vorlagen
(die wir heute durch das Kapitel48 des Liber historiae Franeorum bzw. das Kapitel S der
Continuationes nachvollziehen können) unterdrückte. So gab der bisher einzige Editor
des Textes, Georg Heinrich Pertz, den Satz folgendermaßen wieder: Post Warattonnn
Bertbarius maior domus constitultur; ... et ft/ias suos Drogonem et Grimaldum duces insti-
tuit, qui fuerunt de Blictrudr?', Dazu versah er die mit Punkten markierte Stelle mit der
Anmerkung: hie pugna textricianae et Pippini If. bistoria acid it. Auch wenn Pertz damit
vielleicht die Methode der Veränderung erfaßte, gibt die handschriftliche Grundlage des
Cvp 473 für eine solche Wiedergabe des Textes keinen Grund (vgl. Abb. 13, Zeile 22 f.).
Vielmehr entspricht der Satz, wie er im Codex steht, genau den Bemühungen im Cvp
473, die Darstellung fränkischer Geschichte den Legitimationsbedürfnissen westfränki-
scher Herrschaft anzupassen. Das trifft auch für die Stelle im Liber historiae Francorum,
die nach dem Tod Chlothars I. eine expositio regnarum enrwirft, für die Unterdrückung
von Informationen zu den Austrasiern oder die Nachricht von der Erhebung Chlo-
thars 11.nur in Neustrien und Burgund ZUI9Z• Wie sehr diese Strukturierung sich an ge-
nealogischen Prinzipien orientiert, zeigt sich dabei vor allem in den stärker gekürzten
Passagen des Liber historiae Francorum. So ist erwa auffällig, daß nach dem Tod Chlo-
thars I.der Text des Liber historiae Franeorum stärker gekürzt ist. Das Gerüst der Erzäh-
lung bildet ab hier die Abfolge der Herrschaft in den einzelnen Königreichen, und man-
che Berichte bestehen im Text des Codex 473 nur mehr aus den Informationen zu Tod,
Regierungsjahren und Nachfolge eines merowingischen Herrschers. Bemerkenswert da-
bei ist, daß im Verhältnis ~!-lrdeutlichen Akzenrverschiebung der Geschichtserzählung
im Vergleich mit anderen Uberlieferungen der Text kaum tatsächlich verändert wurde.
Wie bei dem Zusammenbau der größeren Textabschnitte erreicht die Gestaltung im
Cvp 473 auch innerhalb kleinerer Bestandteile ihren Effekt hauptsächlich durch eine
sorgf'altige Um- und Reorganisation der Sätze und Wörter. Der so hergestellte Text
scheint seine Autorität gerade daraus bezogen zu haben, daß vorgegebene Bauteile mon-
tiert wurden.

Eine solche Untersuchung der Architektur der Texte im Codex 473 kann neben der
Analyse der Konzeption der Geschichtsdarstellung auch allgemein Aufschlüsse über dis-

'" Vgl. Wood, Merovingian kingdoms (wie Anm. 63) 222-225; und Ger~rding, The Rise of the
Carolingians (wie Anm. 63) 47-66. ( ... chapter 43 contains our only surviving coherent account of
Grimoalds coup ... (471).

1B9 Vgl. oben S. SS-59.
'90 Vgl. oben S. 57.
191 Domus Carolingicae Genealogia, ed. Perrz (wie Anm. 28) 311.
192 Vgl. oben S. 55 f.
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kursive Strukturen geben, in deren Rahmen die literarische Auseinandersetzung mit
historischen Traditionen in der Karolingerzeit stattfand. Für den Liber historiae Franco-
rum-Teil konnte der Cvp 473 dabei für das Verhältnis von "Niederschrift und Wieder-
schrift" (wie Walter Pohl das französische Wortspiel mit den Ausdrücken ecriture und
recriture überträgr'?') einen relativoffenen Kanon zeigen, in dem sich ein Schreiber oder
Redakteur fränkischer Geschichte der Merowingerzeit bewegen konnte. Dieser Spiel-
raum scheint dabei - wie auch schon Richard Gerberding anhand eines von ihm identi-
fizierten Pariser Fragments des Liber historiae Francorum aus dem ausgehenden achten
Jahrhundert festgestellt hat - doch um einiges größer gewesen zu sein, als die beiden Re-
zensionen A und B, in die Bruno Krusch die Überlieferung einteilte, vermuten lassen!".
Doch auch im Cvp 473 war der Spielraum keineswegs beliebig. Von der Montage der
Texte zu einer geschlossenen Geschichtsdarstellung im Cvp 473 ausgehend können ähn-
liche Fragen aber auch an die Überlieferung der anderen Werke in dem Codex wie die
Continuationes, Armales regni Franeorum oder die Vita Karoli magni Einhards gestellt
werden. Statt zu überlegen, ob die erhaltenen Texte als bessere oder schlechtere Varian-
ten eines (Ur-TIexres zu betrachten wären, legen die Ergebnisse der Analyse des Wiener
Codex jedenfalls nahe, die Form und Funktion der verschiedenen Texte in ihren jewei-
ligen Überlieferungszusammenhängen zu untersuchen. Wie im Fall des Codex 473
wurde ja auch bei vergleichbaren Handschriften von modernen Editoren der Überliefe-
rungskontext der jeweiligen Werke kaum berücksichtigt!". So bespricht etwa Friedrich
Kurze in seinen Arbeiten über die karolingischen Reichsannalen eine Reihe von Codi-
ces, in denen wie im Cvp 473 verschiedene fränkische Geschichtswerke gemeinsam
überliefert sind, etwa einen Pariser Codex aus dem 9. jahrhundert!" oder eine Peters-
burger Handschrift aus dem 10. jahrhundert"? und natürlich auch den Wiener Codex.
Bei der Beschreibung der Handschriften werden zwar die einzelnen Texte aufgezählt,
ihre Verwendung und Einordnung in anderen Editionen erwähnt, aber der Zusammen-
hang der Texte überhaupt nicht kommentiert. Nur bei einer Handschrift aus dem
10. Jahrhundert, die auch die Annales Berriniani Hinkmars enthält, läßt Kurze die
Überlegung zu, daß "der ganze Codex ein zusammenhängendes Geschichtswerk von der
Gründung Roms bis zum Jahre 882" repräsentiert!". Daß sich Kurze hier von der iso-
lierten Betrachtung der Texte lösen kann, liegt vor allem an der Rolle, die er Hinkmar

,." Pohl, Paul us Diaconus (wie Anm. 1) 383.
"14 Richard Ger be r din g, Paris, Bibliotheque Nationale larin 7906: an unnoticed very early frag-

ment of the Liber historiae Franeorum. in: Traditio 43 (1987) 381-386.
"" Zu vergleichbaren Handschriften McKitterick, Constructing the past (wie Anm. 57); dies., Poli-

tical ideology (wie Anm. 3), zum Umgang der Editoren mit den Texten des Cvp 473 vg!. oben S. 35-40.
''''' Paris, Bibliotheque Nationale, lar. 10911: Liber historiae Francorum, Fredegarii Conrinuariones;

Annales regni Franeorum. Kurze, Reichsannalen (1894) (wie Anm. 16) 308 f.
",- Percrsburg. Biblioreka Salrykov Shchedrina, lar. F. v. IV, 4: Liber historiae Francorum, Continua-

riones Fredegarii, jahrestabeile. in der von 697 an Einträge aus den Armales Bawarici breves zu finden
sind, Annales regni Francorum, Catalogus regum Franeorum, Einhard, Vita Karoli magni, Astronomus,
Gesta Hludowici: vgl. Kurze, Reichsannalen (1894) (wie Anm. 16) 31Of., vgl. auch die Edition der Kai-
serbiographien Ludwigs von Thegan und Astronomus: Thegan, Die Taten Kaiser Ludwigs; Astronomus,
Das Leben Kaiser Ludwigs (cd. Ernst Trernp, MGH SS rer. Germ. in us. schol. 64 [Hannover 1995])
123f.

"," St. Omer, Bibliorheque municipale, Cod. 706: Gregor von Tours, Historiarum libri decem, Fre-
degar, Chronicae cum Continuarionibus, Annales regni Francorum; ursprünglich gemeinsam mit den
Texten im heutigen Codex Sr. Orner, Bibliorheque municipale 697: Armales Bertiniani, Eurrop, Marcel-
linus, Chronicon, Notitia provinciarum; vgl. Kurze, Reichsannalen (1894) (wie Anm. 16) 315.
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für die Gestaltung der Handschrift zuschreibt. Der Abschnitt von 861 bis 882 ist für
Kurze eine Abschrift des .Aurographs Hinkrnars" und er vermutet, daß auch die Gestal-
tung der älteren Teile .Hinkmar zum Urheber" hat. Für Kurze war offenbar die Figur ei-
nes Autors mit der Frage der Originalität von "Geschichtswerken" eng verknüpft. Wäh-
rend Kurze in einer Abschrift aus dem 1o. Jahrhundert den Geist und die Urheberschaft
Hinkmars vermutete. akzeptierte er die spezifische Gestaltung von Geschichte des Cvp
473. die ja gewissermaßen als Autograph vorliegt. nicht als Original'?". Erst kürzlich hat
Rosamond McKitterick bemerkt. daß die Kurze-Edition der Annales regni Franeorum
aus dem Jahr 1898 eine Synthese repräsentiert. bei der "many ninth-century scribes as
well as nineteenth-century authors have played a role'"?", Wie die Besprechung der ver-
schiedenen Texte des Cvp 473 und ihrer Editionen zeigen konnte. läßt sich das aller-
dings nicht nur für die Annales regni Franeorum sagen. sondern ebenso für die Versio-
nen der anderen Texte zur fränkischen Geschichte. Indem man die Analyse der Überlie-
ferungen der Idee eines originalen Textes unterordnete, sind im Rahmen der großen
Editionsunternehmen viele der individuellen Züge der einzelnen Handschriften unter-
drückt und geglättet worden und paradoxerweise die in den Handschriften erhaltenen
originalen Spuren weitgehend unberücksichtigt geblieben. Doch sind sie dadurch kei-
neswegs verloren gegangen. So wie die Editoren des 19. Jahrhunderts zahlreiche Arbei-
ten verfaßt haben. die es ermöglichen. die methodischen Prinzipien ihrer Editionen
nachzuvollziehen. haben - wie das Beispiel des Cvp 473 zeigen kann - auch die Kompi-
latoren des neunten Jahrhunderts eine Reihe von wertvollen Spuren hinterlassen. die es
manchmal ermöglichen. die Bedingungen zu rekonstruieren. in denen zur Karolinger-
zeit Texte enstanden, überliefert und gestaltet wurden. Die Frage. ob man dabei dem
Codex 473 zum Anlaß der Metzer Krönung 869 eine konkrete Rolle zuweist oder nicht.
ist dafür letztlich nicht wirklich entscheidend. Jedenfalls konnte der Vergleich der Mo-
tive und Elemente der Metzer Krönung mit denen des Codex den engen Zusammen-
hang der Geschichtsdarstellung im Cvp 473 mit den literarischen Strategien der Reprä-
sentationsarbeit um Kar! den Kahlen in den sechziger und siebziger Jahren des 9. Jahr-
hundert zeigen. Wichtig ist dabei auch, daß durch den Vergleich mit der Liturgie in der
Metzer Stephansbasilika die Entstehungsbedingungen eines Textes - der Dialog eines
Autors mit gedachten Lesern bzw, der Dialog eines Lesers mit einem Modell-Autor - als
konkrete historische Kommunikationssituation vorstellbar wurden. Mit der damit mög-
lichen Präzisierung des Kontextes läßt der Codex aber auch einen Blick in die historic-
graphischen Werkstätten der Karolingerzeit zu, der es - zumindest an einigen Stellen -
ermöglicht, das Verhältnis von strukturierendem Prinzip der Gestaltung und dem Spiel-
raum eines Kompilators der späteren Karolingerzeit zu untersuchen.

I')') Kurze. Reichsannalen (1894) (wieAnm. 16) 316.
zoo McKitterick, Constructing the past (wie Anm. 57) 119.
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Abb. J: cvp 473: Zusammenserzung der Handschrift
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Abb. 2: cvp 473 fol. 85v-86r

--
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Abb. 3: cvp 473 fol. 97v-98r
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Abb. 4: cvp 473 fol. 99v-100r
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Abb. 5: cvp 473 fol. 107v-l 08r
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Abb. 6· cvp 473 fol. 114v-115r
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Abb. 7: cvp 473 fot. 119v-120r
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Abb. 8: cvp 473 fol. 12Ov-121 r
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Abb. 9: cvp 473 fol. 121v-122r
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Abb. 10: cvp 473 fol. 143v-l44r
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Abb. 11: cvp 473 fol. 149v-150r
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Abb. 12: cvp 473 fol. 152v-153r
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Abb. 13:cvp473 fol. 171v-172r
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